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Wie soll mit diesem Skriptum 
gearbeitet werden?

Zeichenerklärung
Frage zum Lernstoff im vorigen Abschnitt (vergleichen Sie 
Ihre eigene Antwort mit der am Ende des Skriptums ange­
gebenen).

Anmerkungen:	 Die linke und rechte Spalte jeder Seite dient zur Eintragung 
persönlicher Anmerkungen zum Lernstoff. Diese eigenen 
Notizen sollen, gemeinsam mit den bereits vorgegebenen, 
dem Verständnis und der Wiederholung dienen.

Arbeitsanleitung
–	 Lesen Sie zunächst den Text eines Abschnittes aufmerksam durch.
–	 Wiederholen Sie den Inhalt des jeweiligen Abschnittes mit Hilfe der ge­

druckten und der eigenen Randbemerkungen.
–	 Beantworten Sie die am Ende des Abschnitts gestellten Fragen (möglichst 

ohne nachzusehen).
–	 Die Antworten auf die jeweiligen Fragen finden Sie am Ende des Skrip­

tums.
–	 Ist Ihnen die Beantwortung der Fragen noch nicht möglich, ohne im Text 

nachzusehen, arbeiten Sie den Abschnitt nochmals durch.
–	 Gehen Sie erst dann zum Studium des nächsten Abschnitts über.
–	 Überprüfen Sie am Ende des Skriptums, ob Sie die hier angeführten 

Lernziele erreicht haben.

Lernziele

Nachdem Sie dieses Skriptum durchgearbeitet haben, sollen Sie
–	 einen Überblick über die kollektive Rechtsgestaltung im Arbeitsrecht 

haben;
–	 die Entwicklung des Kollektivvertrags und die Notwendigkeit der ge-

werkschaftlichen Organisation verstehen und erkennen;
–	 die Rechtswirkungen des Kollektivvertrages, der Satzung, des Min-

destlohntarifes, der amtlich festgesetzten Lehrlingsentschädigung und 
der Betriebsvereinbarungen kennen.

Viel Erfolg beim Lernen!
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Die kollektive Rechts-
gestaltung im Arbeitsrecht
Für die rechtliche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses sind neben gesetz­
lichen Bestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen zwischen den 
einzelnen Arbeitnehmer- und ArbeitgeberInnen auch Vorschriften maßge­
bend, an deren Zustandekommen – jedenfalls auf ArbeitnehmerInnenseite, 
meist aber auch auf ArbeitgeberInnenseite – eine Interessenorganisation, 
also eine kollektive Vertretungseinrichtung, beteiligt ist.

Die Grundlage für diese „kollektive“ Rechtsgestaltung im Arbeitsrecht 
bietet das Arbeitsverfassungsgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 
22/1974. Dieses Gesetz enthält in seinem I. Teil Bestimmungen über den 
Kollektivvertrag, die Erklärung von Kollektivverträgen zur Satzung, den 
Mindestlohntarif, die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung und über 
die Betriebsvereinbarung.

Das Arbeitsverfassungsgesetz wurde bereits mehrmals novelliert. Dabei 
wurden Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes – hier vor allem im 
Bereich der kollektiven Rechtsgestaltung (I. Teil des Arbeitsverfassungs­
gesetzes) – geändert.

Der Kollektivvertrag
Was sind Kollektivverträge?

Kollektivverträge sind schriftliche Vereinbarungen zwischen kol-
lektivvertragsfähigen Körperschaften der ArbeitgeberInnen einer-
seits und der ArbeitnehmerInnen andererseits, die zur Regelung 
von Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen abgeschlossen werden.

Zweck des Kollektivvertrags  
Die Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerInnen werden in Arbeitsver­
trägen geregelt. Die allgemeine gesetzliche Grundlage hiefür bildet das 26. 
Hauptstück des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB). Da­
nach ist der Arbeitsvertrag ein zweiseitiger schuldrechtlicher Vertrag, der 
auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung beruht. Der/Die Arbeit­
nehmerIn leistet die Arbeit, der/die ArbeitgeberIn zahlt als Gegenleistung 
das Entgelt (Lohn usw). Das im Jahre 1812 in Kraft getretene Allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch war von dem Gedanken des Liberalismus getragen 
und für seine Zeit außerordentlich fortschrittlich.

Mit dem Vordringen der Ideen des Liberalismus verschwanden auch die 
Bindungen des Mittelalters; die Zünfte und der Feudalismus wurden be­
seitigt. Das Zeitalter des Kapitalismus, die freie Konkurrenzwirtschaft 
begann. Erfindungen und Entdeckungen auf allen Gebieten begünstigten 
die arbeitsteilige industrielle Produktion und damit das Entstehen der In­
dustriearbeiterschaft. Den liberalen Ideen entspricht auch die Regelung 
über die formale Rechtsgleichheit im bürgerlichen Leben, die rechtliche 
Gleichstellung von Partnern eines Vertrags und damit auch die rechtliche 
Gleichstellung der Partner des Arbeitsvertrags. Man muss sich jedoch 
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit des be­
ginnenden Kapitalismus vor Augen halten. Mit dem Kapitalismus begann 

Die gesetzliche  
Grundlage – das 
ArbVG

Definition

Historischer  
Hintergrund
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auch das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte nach dem Gesetz von Ange­
bot und Nachfrage. Dieses Gesetz regelte auch den Preis der Arbeitskraft. 
Durch das Überangebot an Arbeitskräften war deren Preis sehr niedrig. So 
entstand aus der unter elendsten Bedingungen lebenden ArbeitnehmerIn­
nenschaft das Industrieproletariat. Die ,,Freiheit“ des Arbeitsvertrags bot 
lediglich die Wahl, die von den ArbeitgeberInnen diktierten Arbeitsbedin­
gungen anzunehmen oder Arbeitslosigkeit und Not zu ertragen.

Aus dieser Situation heraus entwickelte sich die Arbeiterbewegung, die 
gegen die Willkür der ArbeitgeberInnen und das Elend ankämpfte. Die in 
Verbänden zusammengeschlossenen ArbeitnehmerInnen konnten mit ih­
rer gemeinsamen Kraft bessere Arbeitsbedingungen erzwingen. Die begin­
nende, von der Arbeiterbewegung getragene Sozialpolitik setzte sich zum 
Ziel, die wirtschaftlich gegenüber dem/der UnternehmerIn unterlegenen 
einzelnen ArbeitnehmerInnen davon zu entlasten, selbst die Arbeitsbedin­
gungen vereinbaren zu müssen.

An Stelle einer Vielzahl von Einzelvereinbarungen sollten kol-
lektiv von dem viel stärkeren Arbeitnehmerverband, der Gewerk-
schaft, ausgehandelte Arbeitsbedingungen treten, die gewisse 
Mindestnormen für alle dem Kollektivvertrag unterworfenen Ar-
beitnehmerInnen festlegen sollten.

Neben einzelnen richtungweisenden arbeitsrechtlichen Gesetzen (z. B. Ge­
werbeordnung 1859, 3. Teilnovelle zum ABGB 1916, Angestelltengesetz 
1921) entstanden auch die von den Vertretern der ArbeitnehmerInnen un­
mittelbar mit den ArbeitgeberInnen erzielten kollektiven Vereinbarungen, 
die in erster Linie die Löhne festlegten. In weiterer Folge wurden mittels 
Kollektivvertrag auch Regelungen diverser branchenspezifischer Ar-
beitsbedingungen immer weiter ausgebaut, sodass sich der Kollektivver-
trag zu einer heute im Wirtschafts- und Sozialleben nicht mehr wegzu-
denkenden Norm entwickelte.

Kollektivverträge haben mehrere Funktionen zu erfüllen. Einmal setzen 
sie, wie oben ausgeführt, an die Stelle des meist nicht freien Willens der 
einzelnen ArbeitnehmerInnen (diese stehen unter wirtschaftlichem Druck) 
den stärkeren Verbandswillen. Sie haben damit eine soziale Schutzfunkti-
on zu erfüllen. Weiters legen sie ein System von Arbeits- und Lohnbedin­
gungen im Bereich größerer Wirtschaftsgruppen fest und tragen damit bei, 
die Arbeits- und Lohnbedingungen in dieser Gruppe zu vereinheitlichen 
und auch wirtschaftlich weitgehend gleiche Konkurrenzverhältnisse auf 
der ArbeitgeberInnenseite herbeizuführen. Zuletzt haben Kollektivverträge 
noch eine wichtige Ordnungsfunktion, da durch sie viele Auseinanderset­
zungen auf Betriebsebene vermieden werden können.

Geschichte des Kollektivvertrags
Zunächst entwickelten sich die Kollektivverträge als eine lediglich vom Ver­
bandswillen getragene Norm, ohne damit rechtliche Bedeutung zu erlan­
gen. Der Staat stand ihnen anfangs feindlich gegenüber (Koalitionsverbot). 
Trotz dieser Einstellung finden wir bereits 1873 im europäischen Raum den 
ersten Vertrag der Tarifgemeinschaft deutscher Buchdrucker. In Österreich 
folgten die Buchdrucker im Jahr 1896. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wa­
ren bereits etwa 500 Kollektivverträge abgeschlossen worden.

Dieser Entwicklung musste auch der Staat Rechnung tragen. Kurz nach 
Beendigung des Ersten Weltkriegs verwiesen bereits einige Gesetze auf 
kollektivvertragliche Regelungen.

Kollektive Regelung 
statt Einzelverein­

barung

Schutzfunktion

Wettbewerbs- und 
Ordnungsfunktion

Bis zum Ersten 
Weltkrieg
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Durch das Gesetz vom 18. Dezember 1919 über die Errichtung 
von Einigungsämtern und über kollektive Arbeitsverträge wurde 
erstmalig eine gesetzliche Regelung des Kollektivvertragswesens 
vorgenommen.

Dieses blieb auch, abgesehen von einigen Änderungen, bis zur Aufhebung 
durch das am 1. Jänner 1939 in Kraft getretene Gesetz zur Ordnung der natio­
nalen Arbeit wirksam. Mit diesem Gesetz trat an die Stelle der bereits 1934 
stark angeschlagenen freien Arbeitsverfassung die nationalsozialistische 
Arbeitsverfassung der Betriebsgemeinschaft. Die Arbeitsbedingungen wur­
den nicht mehr frei zwischen den betroffenen Partnern geregelt, sondern 
von staatlichen Einrichtungen dekretiert. An die Stelle des Kollektivver­
trags trat die Tarifordnung.

Das Reichsrecht auf diesem Gebiet wurde durch das Kollektivvertragsge­
setz vom 26. Feber 1947, BGBl. Nr. 76, beseitigt. Anstelle der einseitig dik­
tierten Tarifordnungen sollten wiederum frei vereinbarte Kollektivverträ-
ge die Arbeitsbedingungen regeln. Um jedoch einen rechtsleeren Raum zu 
vermeiden, blieben die einzelnen Tarifordnungen so lange in Kraft, bis an 
ihre Stelle die neuen Kollektivverträge traten.
Für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft wurde eine den Prinzipien 
des Kollektivvertragsgesetzes gleichlautende Regelung im Landarbeits
gesetz getroffen.
Ebenso wurde auch für den Bereich der Heimarbeit durch das Heimarbeits
gesetz eine dem Kollektivvertrag nachgebildete Regelung zum Abschluss 
von Heimarbeitsgesamtverträgen eingeführt.
Auch die Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 98 über das Vereini­
gungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen der Internationa­
len Arbeitsorganisation, das von Österreich ratifiziert wurde (BGBl. Nr. 
20/1952), sind damit österreichisches Recht geworden. Den Bestimmungen 
dieses Übereinkommens ist durch das Kollektivvertragsgesetz entsprochen.
Durch Art. 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (BGBl. Nr. 
210/1958), die im Range eines Verfassungsgesetzes steht, wurde das Recht 
aller Menschen, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und 
diesen beizutreten, verfassungsrechtlich verankert. Damit ist indirekt wohl 
auch das Kollektivvertragswesen verfassungsrechtlich gestützt. Auch die 
Europäische Sozialcharta (BGBl. Nr. 460/1969) anerkennt ausdrücklich das 
Recht auf Kollektivverhandlungen (Art. 5 und 6 Abs. 1 und 3) sowie das 
Recht der Arbeitnehmer, sich zum Schutz ihrer wirtschaftlichen und sozi­
alen Interessen zu Organisationen zusammenzuschließen.

Mit dem Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) wurde schließlich das 
Kollektivvertragswesen auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt.

Geltungsbereich

Der I. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes gilt für Arbeitsverhält-
nisse aller Art, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen. 
Ausgenommen von den Bestimmungen über den Kollektivvertrag, 
die Satzung, den Mindestlohntarif und die amtlich festgesetzte 
Lehrlingsentschädigung sind die Arbeitsverhältnisse der Arbei-
terInnen in der Land- und Forstwirtschaft, die HeimarbeiterInnen 
sowie Arbeitsverhältnisse von öffentlich Bediensteten, für die auf 
Grund eines Gesetzes Vorschriften Anwendung finden, die den 
wesentlichen Inhalt des Arbeitsvertrages zwingend festlegen.

Gesetzliche Regelung 
1919

Kollektivvertrags­
gesetz 1947

Das ArbVG

Privatrechtliche 
Arbeitsverhältnisse



Anmerkungen

6

Die Bestimmungen über die Betriebsvereinbarung gelten für alle Betriebe, 
die dem II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes (Betriebsverfassung) unter­
liegen (Näheres siehe Skriptum AR 2).

Begriff und Inhalt des Kollektivvertrags

Kollektivverträge sind Vereinbarungen, die zwischen kollektiv
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber einerseits und 
der Arbeitnehmer anderseits schriftlich abgeschlossen werden  
(§ 2 Abs. 1 ArbVG).

Der mögliche Inhalt von Kollektivverträgen wurde durch das Arbeits­
verfassungsgesetz erheblich erweitert. Während nach dem Kollektivver­
tragsgesetz 1947 nur die „gegenseitigen aus dem Dienstverhältnis entsprin­
genden Rechte“ (so genannter „normativer Teil“) und „Rechtsbeziehungen 
zwischen den Kollektivvertragsparteien“ (so genannter „obligatorischer 
Teil“) in einem Kollektivvertrag geregelt werden konnten, sind nunmehr 
auch kollektivvertragliche Regelungen über folgende Punkte möglich:

	 Änderung kollektivvertraglicher Rechtsansprüche aus dem Arbeits­
verhältnis ausgeschiedener ArbeitnehmerInnen (z. B. Pensions- oder 
Ruhegenussansprüche);

	 Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung von we-
sentlichen Nachteilen einer Betriebsänderung (Sozialplan);

	 Art und Umfang der Mitbestimmung bei Durchführung von Maßnah­
men auf Grund eines Sozialplans und von Maßnahmen zur menschen­
gerechten Arbeitsgestaltung;

	 gemeinsame Einrichtungen der Kollektivvertragsparteien (z. B. Sozial­
fonds, Ausgleichskassen u. dgl.);

	 sonstige Angelegenheiten, deren Regelung durch Gesetz dem Kollek­
tivvertrag übertragen wird (z. B. Arbeitszeitregelungen auf Grund des 
Arbeitszeitgesetzes).

Als Kollektivverträge gelten auch schriftliche Vereinbarungen der Kollek­
tivvertragsparteien vor dem Bundeseinigungsamt zur Beilegung von Kol­
lektivvertragsstreitigkeiten sowie Schiedssprüche des Bundeseinigungs-
amtes, wenn beide Parteien vorher eine schriftliche Erklärung abgeben, dass 
sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen (§§ 154 Abs. 3 und 155 ArbVG).

Verhältnis zu anderen Rechtsquellen
Für das Verhältnis zwischen Kollektivvertrag und Gesetz ist die Rechtsna­
tur der gesetzlichen Normen maßgebend. Von zweiseitig (absolut) zwin­
gendem Gesetzesrecht darf der Kollektivvertrag bei sonstiger Nichtigkeit 
überhaupt nicht, von einseitig (relativ) zwingendem Gesetzesrecht nur zu­
gunsten des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin und von abdingbarem 
(dispositivem) Gesetzesrecht in jeder Richtung abweichen. Im Verhältnis 
gleichrangiger Rechtsquellen gilt der Grundsatz, dass ein späterer Kollek-
tivvertrag einen früheren ablöst (derogiert), gleichgültig, ob er für den/
die ArbeitnehmerIn günstiger ist oder nicht (so genanntes Ordnungsprin­
zip); ausgenommen der spätere Kollektivvertrag belässt die günstigeren 
Regelungen des von ihm abgelösten früheren Kollektivvertrags ausdrück­
lich weiterhin in Geltung.

Begriff

Erweiterter Bereich der 
kollektivvertraglichen 

Regelung

Bundeseinigungsamt
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Im Verhältnis des Kollektivvertrages zur Betriebsvereinbarung und zum 
Einzelarbeitsvertrag gilt – außer wenn der Kollektivvertrag abweichende 
Vereinbarungen im Einzelfall ausschließt – das Günstigkeitsprinzip:

Betriebsvereinbarungen und Einzelvereinbarungen zwischen Ar-
beitnehmerIn und ArbeitgeberIn können kollektivvertragliche 
Mindestansprüche der ArbeitnehmerInnen nur erweitern und ver-
bessern, nicht aber aufheben oder einschränken.

Darin kommt die Unabdingbarkeit der Kollektivvertragsbestimmungen 
und deren Charakter als Mindestbedingungen zugunsten der Arbeitneh­
merInnen zum Ausdruck:

Diese Mindestbedingungen dürfen auch mit Zustimmung des Ar-
beitnehmers/der Arbeitnehmerin nicht unterschritten werden; ein 
Verzicht auf kollektivvertragliche Mindestansprüche ist – sowohl 
beim Abschluss des Arbeitsvertrags als auch während der ganzen 
Dauer des Arbeitsverhältnisses – unwirksam.

Solche Ansprüche bleiben trotz eines allfälligen Verzichts weiterhin klag­
bar, sofern sie zwischenzeitlich nicht verfallen oder verjährt sind. Sie kön­
nen erst nach erfolgter Lösung des Arbeitsverhältnisses infolge Verzichtser­
klärung rechtsgültig erlöschen (OGH, Judikat 26).
Ob eine Sondervereinbarung gegenüber dem Kollektivvertrag eine günsti­
gere Regelung darstellt, ist nach dem im Abs. 2 des § 3 ArbVG festgelegten 
Günstigkeitsvergleich zu beurteilen. Demnach können bei der Prüfung 
der Günstigkeit nicht einzelne Bestimmungen isoliert betrachtet, sondern 
nur sachlich und rechtlich zusammenhängende Bestimmungen miteinan­
der verglichen werden.

Kollektivvertragsfähigkeit
Kollektivverträge können rechtswirksam nur von kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften abgeschlossen werden. Diese sind (§ 4 ArbVG):
	 die zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber- 

und der ArbeitnehmerInnen – auf ArbeitnehmerInnenseite die Arbeiter-
kammern (im Bereich der Landwirtschaft die Landarbeiterkammern), 
auf ArbeitgeberInnenseite die Kammern der gewerblichen Wirtschaft 
und die Kammern der freien Berufe (im Bereich der Landwirtschaft die 
Landwirtschaftskammern);

	 die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereinigungen der 
Arbeitgeber- und der ArbeitnehmerInnen – auf ArbeitnehmerInnenseite 
der Österreichische Gewerkschaftsbund (im Bereich der Landwirtschaft 
in einzelnen Bundesländern der Österreichische Gewerkschaftsbund und 
die Land- und Forstarbeiterbünde), auf ArbeitgeberInnenseite z. B. die 
Vereinigung Österreichischer Industrieller, der Hauptverband der gra-
fischen Unternehmungen Österreichs, der Verband österreichischer 
Banken und Bankiers und andere.

Den gesetzlichen Interessenvertretungen, denen unmittelbar oder mittel­
bar die Aufgabe obliegt, auf die Regelung von Arbeitsbedingungen hinzu­
wirken, und deren Willensbildung in der Vertretung der Arbeitgeber- oder 
der Arbeitnehmerinteressen gegenüber der anderen Seite unabhängig ist, 
kommt die Kollektivvertragsfähigkeit von Gesetzes wegen allein nur auf 
Grund ihres Bestandes zu. Den freiwilligen Berufsvereinigungen wird 
hingegen die Kollektivvertragsfähigkeit durch das Bundeseinigungsamt 
auf Antrag zuerkannt. Die Kollektivvertragsfähigkeit ist Berufsvereini-
gungen zuzuerkennen, die (§ 4 Abs. 2 ArbVG)

Günstigkeitsprinzip

Unabdingbarkeit

Günstigkeitsvergleich

Gesetzliche  
Interessenvertretungen

Freiwillige  
Interessenvertretungen

Berufsvereinigungen
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	 sich nach ihren Statuten die Aufgabe stellen, die Arbeitsbedingungen 
innerhalb ihres Wirkungsbereiches zu regeln;

	 in ihrer auf Vertretung der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerinter­
essen gerichteten Zielsetzung in einem größeren fachlichen und räum­
lichen Wirkungsbereich tätig werden;

	 gemäß der Zahl der Mitglieder und des Umfangs der Tätigkeit eine maß­
gebende wirtschaftliche Bedeutung haben;

	 in der Vertretung der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerinteressen ge­
genüber der anderen Seite unabhängig sind.

Diese Voraussetzungen wurden festgelegt, um Splitterorganisationen und 
so genannte „gelbe“ Organisationen zur Wahrung einer einheitlichen Lohn- 
und Kollektivvertragspolitik von der Kollektivvertragsfähigkeit auszu­
schließen.

Für Arbeitsverhältnisse zu Vereinen, die auf Grund der Zahl ihrer Mit­
glieder, des Umfangs ihrer Tätigkeit und der Zahl ihrer Arbeitnehmer maß­
gebende Bedeutung haben, sind diese (auf ArbeitgeberInnenseite) selbst 
kollektivvertragsfähig, soweit sie nicht für Arbeitsverhältnisse bestimmter 
Betriebs- oder Verwaltungsbereiche einer kollektivvertragsfähigen Körper­
schaft der Arbeitgeber angehören (§ 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 
ArbVG).

Auf ArbeitgeberInnenseite sind ferner für Arbeitsverhältnisse zu öffentlich-
rechtlichen Körperschaften oder zu von diesen geführten Betrieben, Unter­
nehmungen, Anstalten, Stiftungen oder Fonds, soweit sie keiner kollektiv­
vertragsfähigen Berufsvereinigung oder gesetzlichen Interessenvertretung 
angehören, die öffentlich-rechtlichen Körperschaften selbst kollektivver­
tragsfähig (§ 7 ArbVG).

Der Österreichische Gewerkschaftsbund und seine Gewerkschaf
ten haben durch Beschluss des Obereinigungsamts (jetzt Bundes-
einigungsamt) vom 14. September 1947 die Kollektivvertragsfähig-
keit zuerkannt erhalten.

Die Kollektivvertragsfähigkeit ist durch das beim Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz eingerichtete Bundeseinigungs­
amt von Amts wegen oder auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Be­
rufsvereinigung oder einer gesetzlichen Interessenvertretung wieder abzu­
erkennen, wenn festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für die Zuer­
kennung nicht mehr gegeben sind (§ 5 Abs. 3 ArbVG).

Es hat den Anschein, als hätten die gesetzlichen Interessenvertretungen 
gegenüber den auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsverei­
nigungen den Vorrang, da die einen die Kollektivvertragsfähigkeit von 
Gesetzes wegen, die anderen erst auf Antrag erhalten. Das Arbeitsverfas­
sungsgesetz trifft jedoch bezüglich der praktischen Kollektivvertragspolitik 
die gegenteilige Regelung.

Wird einer auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsver-
einigung die Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt und schließt sie 
einen Kollektivvertrag ab, so verliert die in Betracht kommende 
gesetzliche Interessenvertretung bezüglich der Mitglieder der Be-
rufsvereinigung die Kollektivvertragsfähigkeit für die Dauer der 
Geltung des von der Berufsvereinigung abgeschlossenen Kollek-
tivvertrags (§ 6 ArbVG).

Beispiel 1:	 Der Fachverband der Textilindustrie der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft (gesetzliche Interessenvertretung) schließt mit der Ge­
werkschaft Metall–Textil–Nahrung einen Kollektivvertrag für die Textil­
industrie Österreichs ab. Später wird von der Industriellenvereinigung 

Vereine

Öffentlich-rechtliche 
Körperschaften

Kollektivvertrags­
fähigkeit des ÖGB

Aberkennung der 
Kollektivvertrags­

fähigkeit
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mit derselben Gewerkschaft für denselben fachlichen und räumlichen 
Geltungsbereich ebenfalls ein Kollektivvertrag abgeschlossen. Damit 
würde der Fachverband der Textilindustrie die Kollektivvertragsfä­
higkeit für die TextilunternehmerInnen, die Mitglieder der Vereinigung 
Österreichischer Industrieller sind (freiwillige Berufsvereinigung), ver­
lieren und der von ihm abgeschlossene Kollektivvertrag für diese Mit­
glieder außer Kraft treten. Bezüglich der nicht in der Vereinigung öster­
reichischer Industrieller organisierten Textilindustrieunternehmungen 
bleibt jedoch die Kollektivvertragsfähigkeit des Fachverbandes der Textil- 
industrie und der von diesem abgeschlossene Kollektivvertrag weiter­
hin bestehen.

Beispiel 2:	 Der Fachverband der Textilindustrie der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft (gesetzliche Interessenvertretung) schließt mit der 
Bundesarbeitskammer (gesetzliche Interessenvertretung) einen Kollek­
tivvertrag für die Textilindustrie Österreichs ab. Später wird der Ge­
werkschaft Metall–Textil–Nahrung die Kollektivvertragsfähigkeit zu­
erkannt und von dieser ebenfalls für denselben fachlichen und räum­
lichen Geltungsbereich ein Kollektivvertrag mit dem Fachverband der 
Textilindustrie abgeschlossen. Damit würde die Bundesarbeitskammer 
die Kollektivvertragsfähigkeit für jene ArbeitnehmerInnen, die Mit­
glieder der Gewerkschaft Metall–Textil–Nahrung sind, verlieren und 
der Kollektivvertrag für diesen Bereich außer Kraft treten. Bezüglich 
der nicht beim Österreichischen Gewerkschaftsbund organisierten 
Arbeitnehmer würde jedoch die Kollektivvertragsfähigkeit der Bun­
desarbeitskammer und der von ihr abgeschlossene Kollektivvertrag 
weiterhin bestehen bleiben.

Beide Beispiele haben nur theoretischen Wert zur Erläuterung der gesetz­
lichen Regelung. Die kollektivvertragliche Praxis ist einen anderen Weg 
gegangen. In den Bereichen von Gewerbe, Industrie, Handel, Geld-, Kredit- 
und Versicherungswesen, Verkehr und Fremdenverkehr wird die Kollek-
tivvertragsfähigkeit von ArbeitgeberInnenseite fast ausschließlich von 
der gesetzlichen Interessenvertretung, der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft und deren Untergliederungen ausgeübt. Die Vereinigung 
österreichischer Industrieller hat bisher noch keinen Kollektivvertrag ab­
geschlossen. In kleineren Bereichen allerdings sind auf freiwilliger Mit­
gliedschaft beruhende Berufsvereinigungen tätig geworden, wie z. B. der 
Hauptverband der grafischen Unternehmungen.

Auf ArbeitnehmerInnenseite werden Kollektivverträge – trotz an sich 
bestehender Kollektivvertragsfähigkeit der Arbeiterkammern bzw. der 
Bundesarbeitskammer – ausschließlich vom Österreichischen Gewerk-
schaftsbund abgeschlossen. Damit ist die überwiegende Anzahl der seit 
Inkrafttreten des Kollektivvertragsgesetzes abgeschlossenen Kollektivver­
träge auf ArbeitgeberInnenseite von der gesetzlichen Interessenvertretung 
und auf ArbeitnehmerInnenseite von der freiwilligen Berufsvereinigung 
abgeschlossen worden.

In der Ersten Republik konnten auch Betriebskollektivverträge zwischen 
den einzelnen UnternehmerInnen und der Gewerkschaft bzw. dem Be­
triebsrat vereinbart werden.

Diese Möglichkeit lässt das Arbeitsverfassungsgesetz nur in dem Fall zu, dass 
einem einzelnen Verein auf ArbeitgeberInnenseite die Kollektivvertrags- 
fähigkeit zuerkannt wurde. Ansonsten können Kollektivverträge nur zwi­
schen kollektivvertragsfähigen Verbänden rechtsgültig abgeschlossen wer­
den. Allerdings kann der Geltungsbereich eines Verbandskollektivvertrags 
auch auf einzelne Betriebe beschränkt werden. Schließlich ist es möglich, 
in den Kollektivvertrag eine Ermächtigung für normative Regelungen im 
Rahmen einer Betriebsvereinbarung zwischen dem/der einzelnen Unter­
nehmerIn und dem Betriebsrat aufzunehmen.

Kollektivvertragliche 
Praxis

Betriebskollektiv­
verträge



Anmerkungen

10

1.	 Was bedeutet der Vorrang der freiwilligen Berufsvereini­
gung beim Abschluss von Kollektivverträgen?

Kollektivvertragsangehörigkeit
Kollektivvertragsangehörig sind, sofern der Kollektivvertrag nicht etwas 
anderes bestimmt, innerhalb seines räumlichen, fachlichen und persön-
lichen Geltungsbereiches:

	 die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die zur Zeit des Abschlusses des 
Kollektivvertrags Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten Körper­
schaften waren oder später werden;

	 die Arbeitgeber, auf die der Betrieb oder ein Teil des Betriebes eines der 
im vorigen Absatz bezeichneten Arbeitgeber übergeht (§ 8 ArbVG);

	 die Arbeitgeber, die im Rahmen eines verbundenen Gewerbes fachüber­
greifende Leistungen erbringen, hinsichtlich der Kollektivverträge in den 
ausgeübten Wirtschaftsbereichen, in denen keine Kollektivvertragsange­
hörigkeit nach den obigen zwei Punkten besteht.

Daraus ergibt sich, dass der Kollektivvertrag nur die Mitglieder der ab­
schließenden Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenorganisationen erfasst, 
und zwar gleichgültig, ob sie die Mitgliedschaft bereits vor Abschluss des 
Kollektivvertrags oder erst später erworben haben. In einer weiteren Be­
stimmung des Arbeitsverfassungsgesetzes werden jedoch die Rechtswir­
kungen des Kollektivvertrags auch auf nicht kollektivvertragsangehörige 
ArbeitnehmerInnen kollektivvertragsangehöriger ArbeitgeberInnen ausge­
dehnt (Außenseiterwirkung; § 12 Abs. 1 ArbVG).

Das Außenseiterproblem

	 Auf ArbeitnehmerInnenseite die „TrittbrettfahrerInnen“

Wenngleich der Kollektivvertrag zunächst nur für die erfassten 
Mitglieder Geltung hat, wird seine Wirkung auch auf die nicht 
Organisierten kraft Gesetzes ausgedehnt. Der Kollektivvertrag gilt 
also nicht nur für Gewerkschaftsmitglieder.

Der Grund hiefür liegt in den Erfahrungen, die zur Zeit der Arbeitslosig­
keit gemacht wurden. Damals hat sich der kollektivvertragliche Schutz 
für die Organisierten arbeitsmarktpolitisch nachteilig ausgewirkt, weil sie 
als die teureren Arbeitskräfte stärker und vor den billigeren anderen den 
Abbaumaßnahmen zum Opfer fielen. Die ArbeitgeberInnen suchten na­
turgemäß nach den billigeren Arbeitskräften, und das waren die kollek­
tivvertraglich ungeschützten „Nichtorganisierten“. Außerdem wird die 
gewerkschaftliche Sozialpolitik von dem Grundsatz beherrscht, dass den 
Organisierten auf Dauer nur dann ein sozialer Aufstieg möglich ist, wenn 
dieser für die gesamte ArbeitnehmerInnenschaft erreicht werden kann.

Zweifellos erhalten durch dieses System die Nichtorganisierten ungerecht­
fertigte Vorteile. An den Organisierten liegt es daher, sich mit den Nicht­
organisierten auseinanderzusetzen und sie zur solidarischen Aktion in der 

Geltungsbereich

Außenseiterwirkung

Bedeutung der  
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Gewerkschaftsbewegung zu ermuntern. Insbesondere muss hier das Ar­
gument gelten, dass Kollektivverträge umso wertvollere Bestimmungen 
enthalten, je stärker die Gewerkschaftsorganisation ist, und damit auch der 
Druck steigt, den sie auf die ArbeitgeberInnenseite ausüben kann.

Bei Zusammenkünften mit GewerkschafterInnen anderer Länder steht diese 
Frage oft im Mittelpunkt hitziger Diskussionen, denn in den angelsäch-
sischen Ländern gelten die Kollektiv- und Tarifverträge nur für Organi-
sierte. Es wird oft gefragt, ob es bei unserer Einstellung zum Kollektivver­
tragsrecht überhaupt möglich ist, Nichtorganisierte für die Gewerkschafts­
bewegung zu interessieren. Gerade der Vergleich mit den angelsächsischen 
Ländern zeigt, wie sehr dieses Argument überschätzt wird. Trotz der bei 
uns geltenden „organisierungshemmenden“ Regelung sind in Österreich 
prozentuell mehr Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert als in England. 
Natürlich wirken auf die Organisierung der ArbeitnehmerInnen viele Fak­
toren ein. Der obige Hinweis betrifft also nur einen dieser Faktoren. Es soll 
lediglich gesagt werden, dass bei der Abwägung der positiven und der 
negativen Auswirkungen der Einbeziehung von Nichtorganisierten in den 
kollektivvertraglichen Schutz, zumindest nach den österreichischen Erfah­
rungen, die positiven Auswirkungen stärker zählen.

	 Auf ArbeitgeberInnenseite die „Schmutzkonkurrenz“

Der Kollektivvertrag hat neben seiner Schutzfunktion für die 
ArbeitnehmerInnen auch noch die Ordnungsfunktion, innerhalb 
der Wirtschaftsgruppe ausgeglichene Lohnkosten herbeizuführen.

Die untereinander in Konkurrenz stehenden UnternehmerInnen sind da­
her an Kollektivverträgen ebenso interessiert wie die ArbeitnehmerInnen. 
Schließt jedoch auf ArbeitgeberInnenseite eine auf freiwilliger Mitglied­
schaft beruhende Berufsvereinigung einen Kollektivvertrag ab, gilt dieser 
nur für die Mitgliedsbetriebe dieser Berufsvereinigung. Die „Außenseiter­
betriebe“ bleiben frei. Es besteht daher sowohl auf ArbeitnehmerInnen- wie 
auf ArbeitgeberInnenseite Interesse daran, auch die Außenseiterbetriebe 
unter die Wirkungen des Kollektivvertrags zu bringen.

Das Arbeitsverfassungsgesetz hat hiefür das Institut der Satzung eines 
Kollektivvertrags zur Verfügung gestellt (Näheres siehe Seite 18 ff.).

Die praktischen Auswirkungen der Kollektivvertragsangehörigkeit

Wie bereits erwähnt, werden fast alle Kollektivverträge derzeit auf Arbeit­
geberInnenseite von der gesetzlichen Interessenvertretung (Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft und deren Untergliederungen), auf Arbeitneh­
merInnenseite von der freiwilligen Berufsvereinigung (ÖGB) abgeschlossen.

Beispiel:	 Es besteht ein Kollektivvertrag, abgeschlossen zwischen dem Fach­
verband der Textilindustrie und dem Österreichischen Gewerkschafts­
bund, Gewerkschaft Metall–Textil–Nahrung. Da zur gesetzlichen Inte­
ressenvertretung der ArbeitgeberInnen Pflichtmitgliedschaft besteht, 
sind alle Textilunternehmungen Mitglieder des Fachverbandes der 
Textilindustrie und damit auch kollektivvertragsangehörig. Der Kol­
lektivvertrag gilt somit auf UnternehmerInnenseite für die gesamte 
Textilindustrie. Auf ArbeitnehmerInnenseite sind alle in der Textil­
industrie beschäftigten ArbeitnehmerInnen, die Mitglieder der Ge­
werkschaft Metall–Textil–Nahrung sind, kollektivvertragsangehörig. 
Da jedoch die Wirkungen des Kollektivvertrages auch auf die nicht 
organisierten ArbeitnehmerInnen in der Textilindustrie ausgedehnt 
werden, wirkt der Kollektivvertrag daher für alle Betriebe der Textil­
industrie und für alle in diesen beschäftigten ArbeitnehmerInnen. (Für 
Arbeiter und Angestellte gelten jedoch getrennte Kollektivverträge!)

Organisation vs. 
Nichtorganisation

Ordnungsfunktion
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Die meisten Kollektivverträge gelten für alle Betriebe der betrof-
fenen Wirtschaftsgruppe und die darin beschäftigten Arbeitneh-
merInnen, jedoch getrennt nach Arbeitern und Angestellten. Der 
Kollektivvertrag ist damit zu einem der wichtigsten Ordnungsfak-
toren der österreichischen Wirtschafts- und Sozialpolitik geworden.

Für die Abgrenzung des Entgeltsbegriffs im Bereich des Urlaubsrechts 
(§ 6 Abs. 5 Urlaubsgesetz) und im Bereich der Entgeltfortzahlung im Krank­
heitsfalle (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz) wurden Kollektivverträge auf 
ArbeitgeberInnenseite von der gesamtösterreichischen gesetzlichen Inte­
ressenvertretung, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, und 
auf ArbeitnehmerInnenseite vom Österreichischen Gewerkschaftsbund 
abgeschlossen. Diese Kollektivverträge werden Generalkollektivverträge 
genannt. Sie gelten für die Betriebe der gesamten gewerblichen Wirtschaft 
Österreichs und für alle darin beschäftigten ArbeitnehmerInnen (dazu § 18 
Abs. 4 ArbVG).

Kollision von Kollektivverträgen
Von einer Kollektivvertragskollision spricht man, wenn für ein und das­
selbe Arbeitsverhältnis die Anwendung von zwei oder mehreren Kollektiv­
verträgen in Betracht kommt. Dies kann bei mehrfacher Kollektivvertrags­
angehörigkeit des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin – meist auf Grund ver­
schiedener Gewerbeberechtigungen – der Fall sein.

Das Arbeitsverfassungsgesetz enthält eine ausführliche Regelung zur Lö­
sung von Kollisionsproblemen (§ 9 und 10 ArbVG).

Das Gesetz geht vom Grundsatz der Tarifeinheit aus, das heißt, dass für 
ein und dasselbe Arbeitsverhältnis und für jeden Betrieb im Allgemeinen 
nur ein Kollektivvertrag angewendet werden soll. Verfügt ein/e mehrfach 
kollektivvertragsangehörige/r ArbeitgeberIn über zwei oder mehrere Be­
triebe, so findet auf die ArbeitnehmerInnen der jeweilige dem Betrieb in 
fachlicher und örtlicher Beziehung entsprechende Kollektivvertrag Anwen­
dung. Das Gleiche gilt, wenn es sich um Haupt- und Nebenbetriebe oder 
um organisatorisch und fachlich abgegrenzte Betriebsabteilungen handelt.

Besonders schwierig ist die Lösung von Kollektivvertragskollisionen bei so 
genannten „Mischbetrieben“, bei denen sich die Gewerbeberechtigungen 
des/der AG weder auf Betriebe noch auf Haupt- oder Nebenbetriebe oder 
organisatorisch klar abgegrenzte Betriebsabteilungen aufteilen lassen.

Hier kommt nach dem Arbeitsverfassungsgesetz jener Kollektivvertrag zur 
Anwendung, der für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, dem für den 
Betrieb aus wirtschaftlicher Sicht die maßgebliche Bedeutung zukommt. 
Welcher Wirtschaftsbereich das ist, kann jeweils für den konkreten Betrieb 
durch Betriebsvereinbarung festgestellt werden. Liegt weder eine organisa-
torische Trennung, eine organisatorische Abgrenzung noch eine maßgeb­
liche wirtschaftliche Bedeutung eines fachlichen Wirtschaftsbereiches vor, 
so gibt die Anzahl der vom Kollektivvertrag auf Branchenebene erfassten 
ArbeitnehmerInnen den Ausschlag.

Wird ein/e ArbeitnehmerIn in zwei oder mehreren Betrieben oder in orga­
nisatorisch abgegrenzten Betriebsabteilungen beschäftigt, für die verschie­
dene Kollektivverträge gelten, so findet auf ihn/sie jener Kollektivvertrag 
Anwendung, der seiner/ihrer überwiegend ausgeübten Beschäftigung 
entspricht. Kann eine überwiegende Beschäftigung nicht festgestellt wer­
den, so ist jener Kollektivvertrag anzuwenden, der unbeschadet der Ver­
hältnisse im Betrieb die größere Zahl von ArbeitnehmerInnen des fach­
lichen Wirtschaftsbereiches erfasst.

Generalkollektiv­
vertrag

Definition

Tarifeinheit

Mischbetriebe
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2.	 Wonach richtet sich die Kollektivvertragsangehörigkeit?

Rechtswirkungen des Kollektivvertrags
Die Bestimmungen in Kollektivverträgen können, soweit sie die Rechts­
verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern regeln, durch 
Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch be-
schränkt werden. Sondervereinbarungen sind, sofern sie der Kollektivver­
trag nicht ausschließt, nur gültig, soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger 
sind oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektivvertrag nicht geregelt 
sind (§ 3 Abs. 1 ArbVG).

  Normwirkung

Die Bestimmungen des Kollektivvertrags sind, soweit sie nicht die Rechtsbe­
ziehungen zwischen den Kollektivvertragsparteien regeln (obligatorischer 
Teil), für alle Arbeitsverhältnisse innerhalb des fachlichen, räumlichen und 
persönlichen Geltungsbereichs des Kollektivvertrags unmittelbar rechts­
verbindlich (§ 11 Abs. 1 ArbVG).

Der normative Teil eines Kollektivvertrags wirkt als objektives Recht 
und ist daher wie ein Gesetz auszulegen. Bei der Auslegung des norma­
tiven Teiles eines Kollektivvertrags haben somit die Bestimmungen der  
§§ 6 und 7 ABGB zu gelten. Demgegenüber ist bei der Auslegung des 
obligatorischen Teiles eines Kollektivvertrages, der die Rechtsbeziehung 
zwischen den Kollektivvertragsparteien regelt (schuldrechtliche Bestim­
mungen), nach den Vorschriften zur Auslegung von Verträgen (§§ 914 und 
915 ABGB) vorzugehen.

  Außenseiterwirkung

Die Rechtswirkungen des Kollektivvertrags treten auch für Arbeitnehmer 
eines kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebers ein, die nicht kollektiv­
vertragsangehörig – also bei einem auf ArbeitnehmerInnenseite von der 
Gewerkschaft abgeschlossenen Kollektivvertrag: nicht Mitglied dieser Ge­
werkschaft – sind (§ 12 Abs. 1 ArbVG).

  Unabdingbarkeit

Die normativ wirkenden Bestimmungen in Kollektivverträgen können 
durch Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch 
beschränkt werden (§ 3 Abs. 1 ArbVG).

  Günstigkeitsprinzip

Vom Kollektivvertrag abweichende Betriebs- oder Einzelvereinbarungen 
sind, sofern sie der Kollektivvertrag nicht ausschließt, nur gültig, soweit sie 
für den/die ArbeitnehmerIn günstiger sind oder Angelegenheiten betref­
fen, die im Kollektivvertrag nicht geregelt sind (§ 3 Abs. 2 ArbVG; hinsicht­
lich des Günstigkeitsvergleichs siehe oben Seite 7).

Normwirkung

Außenseiterwirkung

Unabdingbarkeit

Günstigkeitsprinzip
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Nachwirkung   Nachwirkung

Die Rechtswirkungen des Kollektivvertrags bleiben nach seinem Erlöschen 
für Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn 
erfaßt waren, so lange aufrecht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein 
neuer Kollektivvertrag wirksam oder mit dem betroffenen Arbeitnehmer 
nicht eine neue Einzelvereinbarung abgeschlossen wird (§ 13 ArbVG).

Nach dem Erlöschen des Kollektivvertrags fällt die Unabdingbarkeit weg, 
das heißt, es kann von den Bestimmungen des Kollektivvertrags auch zum 
Nachteil des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin durch Vereinbarung ab­
gegangen werden. Die Betonung liegt jedoch auf der Vereinbarung.
Nach den allgemeinen Regeln des Vertragsrechts kann der/die Arbeitge­
berIn nicht einseitig eine Änderung der Vertragsbedingungen verfügen, 
sondern eine Änderung des Arbeitsvertrags bedarf der Zustimmung bei-
der Seiten. Wird nach Erlöschen des Kollektivvertrags später ein neuer 
Kollektivvertrag wirksam, so sind dessen normative Bestimmungen wieder 
für alle seinem Geltungsbereich unterliegenden Arbeitsverhältnisse unmit­
telbar rechtsverbindlich, ohne dass es einer Einzelvereinbarung bedarf.
In der Praxis wird meist ein bestehender Kollektivvertrag durch einen 
späteren Kollektivvertrag verbessert. In diesem Fall erlöschen die abgeän­
derten Bestimmungen des früheren Kollektivvertrags mit dem Inkrafttreten 
des späteren Kollektivvertrags, und damit werden auch die einzelnen Ar­
beitsverhältnisse unmittelbar durch einen späteren Kollektivvertrag abge­
ändert. Eine Nachwirkung des alten Kollektivvertrags tritt daher nicht ein, 
weil ja eine zeitliche Lücke zwischen dem Außerkrafttreten der alten und 
dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen nicht vorhanden ist.

Hinterlegung und Kundmachung des Kollektivvertrags

Jeder Kollektivvertrag muss, um gültig zu werden, unverzüglich 
nach seinem Abschluss von den daran beteiligten kollektivver-
tragsfähigen Körperschaften der ArbeitnehmerInnen beim Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in 
einer entsprechenden Anzahl von Ausfertigungen hinterlegt wer-
den. Das Bundesministerium hat innerhalb einer Woche nach der 
Hinterlegung die Kundmachung des Abschlusses des Kollektiv-
vertrags durch Einschaltung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
zu veranlassen.

Die hinterlegten Kollektivverträge werden in ein Register des Bundesmini­
steriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz aufgenommen und 
einem Kataster einverleibt. Das Bundesministerium hat schließlich nach 
erfolgter Einschaltung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ sowie nach de­
ren Registrierung jedem für Arbeits- und Sozialrechtssachen zuständigen 
Gericht je eine Ausfertigung dieser Kollektivverträge zu übersenden.
Die Gerichte haben zufolge der Bestimmungen des § 43 Abs. 3 Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz (ASGG) bei Streitigkeiten in Arbeitsrechtssachen von 
Amts wegen auch auf die Bestimmungen eines Kollektivvertrages sowie 
auf sonstige kollektivrechtliche Normen Bedacht zu nehmen, wenn sich 
eine Prozesspartei auf sie beruft.
Außerdem haben die Landesgerichte als Arbeits- und Sozialgerichte sowie 
das Arbeits- und Sozialgericht Wien jedermann in die übermittelten Kollek­
tivverträge Einsicht zu gewähren. Das Recht auf Einsichtnahme in die beim 
Bundesministerium hinterlegten Kollektivverträge besteht schließlich auch 
beim Bundeseinigungsamt (§ 149 ArbVG).

Kundmachung des 
Kollektivvertrags
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Auflegung des Kollektivvertrags im Betrieb
Jeder kollektivvertragsangehörige Arbeitgeber hat den Kollektivvertrag bin­
nen drei Tagen nach dem Tage der Kundmachung im Betrieb in einem für 
alle Arbeitnehmer zugänglichen Raume aufzulegen und darauf in einer 
Betriebskundmachung hinzuweisen (§ 15 ArbVG).

Der Betriebsrat hat gemäß § 89 Z 2 ArbVG darauf zu achten, dass 
die für den Betrieb geltenden Kollektivverträge im Betrieb aufge-
legt werden. 

Kommt der/die ArbeitgeberIn seiner Verpflichtung zur Auflegung und 
Kundmachung des Kollektivvertrags nicht oder nicht rechtzeitig nach, 
so hat dies auf die Gültigkeit des Kollektivvertrags keinen Einfluss. Es 
wird dann aber im Einzelfall gegebenenfalls zu prüfen sein, inwieweit sich 
der/die ArbeitgeberIn dennoch auf die Bestimmungen des Kollektivver­
trags – z. B. auf eine darin enthaltene Verfallsklausel für die Geltendma­
chung von Ansprüchen – berufen kann. Die Nichtbeachtung der Verpflich­
tung zur Auflegung des Kollektivvertrags im Betrieb gilt außerdem als 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Verwaltungsstrafe bedroht ist (§ 160 
Abs. 1 ArbVG).
Nach § 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) hat der/die 
ArbeitgeberIn unverzüglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses einen 
Dienstzettel auszustellen, in dem die anzuwendenden Normen der kollek­
tiven Rechtsgestaltung (Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, fest­
gesetzte Lehrlingsentschädigung und Betriebsvereinbarung) anzuführen 
sind sowie der Raum im Betrieb, in dem diese zur Einsichtnahme aufliegen.

Wirksamkeitsbeginn des Kollektivvertrags
Enthält der Kollektivvertrag keine Vorschriften über seinen Wirksamkeits­
beginn, so beginnt seine Wirkung mit dem auf die Kundmachung im 
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ nachfolgenden Tag (§ 11 Abs. 2 ArbVG). 
Der Kollektivvertrag kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden oder 
sein Geltungsbeginn für einen späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Beispiel:	 Kollektivvertragsabschluss 20. Februar 2009

	 a)	 vereinbarter Geltungsbeginn des Kollektivvertrags mit 
		  1. Jänner 2009  (rückwirkender Geltungsbeginn),
	 b)	 vereinbarter Geltungsbeginn des Kollektivvertrags mit
		  1. April 2009 (späterer Geltungsbeginn).

Jedenfalls können aber die normativen Bestimmungen des Kollektivver­
trags erst nach dem auf die Kundmachung im „Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung“ folgenden Tag wirksam werden und damit auch bei einer rück­
wirkenden Inkraftsetzung erst von diesem Tag an gegenüber dem/der 
ArbeitgeberIn, wenngleich auch rückwirkend, geltend gemacht werden (z. 
B. kollektivvertragliche Lohnerhöhung).

3.	 Wo kann man sich als ArbeitnehmerIn über den Inhalt des 
Kollektivvertrags informieren?

Pflicht zur Auflegung 
des Kollektivvertrags

Dienstzettel
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Geltungsdauer des Kollektivvertrags
Ein Kollektivvertrag kann außer Kraft treten:

Durch Zeitablauf, sofern eine bestimmte Geltungsdauer im Vertrag fest­
gelegt ist. Wurde ein bestimmter Zeitablauf vereinbart, ist – abgesehen 
von einigen Fällen, die noch besprochen werden – eine vorzeitige Auf­
lösung des Kollektivvertrags nicht zulässig.

Durch Kündigung, sofern im Kollektivvertrag keine Vorschriften über die 
Geltungsdauer enthalten sind, kann die Kündigung nach Ablauf eines 
Jahres jederzeit mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Letz­
ten eines Kalendermonats mittels eingeschriebenen Briefs ausgespro­
chen werden (§ 17 Abs. 1 ArbVG).

Durch Abschluss eines neuen Kollektivvertrags. Ein neuer Kollektivver­
trag setzt für seinen Geltungsbereich einen alten Kollektivvertrag außer 
Kraft (Derogation). Diese Regelung gilt auch dann, wenn nur einzelne 
Bestimmungen eines Kollektivvertrags durch einen späteren Kollek­
tivvertrag abgeändert werden (teilweise Abänderung eines bestehen­
den Kollektivvertrags). In diesem Fall treten die abgeänderten Bestim­
mungen des alten Kollektivvertrags mit dem Inkrafttreten des neuen 
Kollektivvertrags außer Kraft.

Durch Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit. Sie wird durch das 
Bundeseinigungsamt von Amts wegen oder auf Antrag einer kollektiv­
vertragsfähigen Berufsvereinigung aberkannt, wenn festgestellt wird, 
dass die Voraussetzungen, die für die Zuerkennung zu erfüllen waren, 
nicht mehr gegeben sind. Die von einer Berufsvereinigung, der die Kol­
lektivvertragsfähigkeit aberkannt wurde, abgeschlossenen Kollektivver­
träge erlöschen in dem Zeitpunkt, in dem die Entscheidung des Bun­
deseinigungsamts im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ verlautbart wird  
(§ 17 Abs. 3 ArbVG).

Bei Erlöschen der Kollektivvertragsfähigkeit einer gesetzlichen Interes-
senvertretung infolge Abschlusses eines Kollektivvertrags durch eine 
Berufsvereinigung erlischt der von der gesetzlichen Interessenvertre­
tung abgeschlossene Vertrag mit dem Wirksamkeitsbeginn des von der 
Berufsvereinigung abgeschlossenen Vertrags für deren Mitglieder (§ 17 
Abs. 3 ArbVG).

Bei der Konkurrenz zweier kollektivvertragsfähiger Berufsvereinigun
gen der ArbeitnehmerInnen erlischt der Kollektivvertrag der erstab­
schließenden Berufsvereinigung mit dem Wirksamkeitsbeginn des von 
der zweitabschließenden Berufsvereinigung abgeschlossenen Vertrags 
für deren Mitglieder (§ 12 Abs. 2 ArbVG). Es fällt also die Außenseiter­
wirkung des ersten Kollektivvertrages hinsichtlich der Mitglieder der 
später abschließenden Berufsvereinigung weg.

Durch Untergang der kollektivvertragsfähigen Körperschaft, wie Auf­
lösung einer gesetzlichen Interessenvertretung oder Auflösung einer 
Berufsvereinigung.
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Kollektivvertrag und 
Betriebs(teil)übergang 

1.	 Der Erwerber unterliegt einem Kollektivvertrag

	 Unterliegt der Erwerber demselben KV wie der Veräußerer, ändert sich 
an der Geltung des KV nichts. Die kollektivvertraglichen Arbeitsbedin­
gungen bleiben unverändert (§ 8 Z 1 ArbVG). Gelangt im Unternehmen 
des Erwerbers jedoch ein anderer KV zur Anwendung (z. B. da dieser 
eine andere Gewerbeberechtigung besitzt), erfolgt ein KV-Wechsel. Der 
KV des Erwerbers gilt nunmehr auch für die übernommenen AN. Dies 
ergibt sich aus der allgemeinen Regel des § 8 Z 1 ArbVG, wonach die 
Rechtsfolgen des § 8 Z 2 ArbVG nicht eintreten, wenn der Erwerber dem 
Geltungsbereich eines anderen KV unterliegt.

	 Das dem/der AN für die regelmäßige Arbeitsleistung in der Normalar­
beitszeit gebührende kollektivvertragliche Entgelt vor Betriebsübergang 
darf anlässlich eines solchen durch den Wechsel der KV-Angehörigkeit 
des Betriebsinhabers/der -inhaberin nicht geschmälert werden (§  4 Abs. 
2 Satz 1 AVRAG). Durch diese Bestimmung wird das dem/der AN bis­
lang zustehende KV-Mindestentgelt nach dem Betriebs(teil)übergang 
„eingefroren" und unterliegt in weiterer Folge dem Schicksal des Erwer­
ber-KV (z. B. hinsichtlich der Istlohnerhöhungen). Wegen der ausdrück­
lichen Bezugnahme auf das Entgelt für die Normalarbeitszeit unterlie­
gen dem Verschlechterungsverbot insbesondere nicht kollektivvertrag­
liche Regelungen betreffend das Entgelt für Überstunden (z. B. kollektiv­
vertraglich geregelte Überstundenzuschläge oder Überstundenteiler).

	 Beim KV-Wechsel spielen Günstigkeitskriterien keine Rolle, insbeson­
dere gibt es – außer betreffend das Entgelt für die Normalarbeitszeit 
– kein diesbezügliches Verschlechterungsverbot. Es kommt auch zu kei­
ner partiellen Weitergeltung jener Regelungen, die im Erwerber-KV kein 
Äquivalent finden. Bei wesentlichen Verschlechterungen durch den KV-
Wechsel steht dem/der AN jedoch das begünstigte Kündigungsrecht 
gem. § 3 Abs. 5 AVRAG zu.

2.	 Der Erwerber unterliegt keinem Kollektivvertrag

	 Ist der Erwerber selbst nicht KV-angehörig, dann unterliegt er dem KV, der 
im Betriebs(teil) gilt, welcher auf ihn übergeht (§ 8 Z 2 ArbVG). Geht also 
ein Betrieb oder ein Betriebsteil von einem/einer kollektivvertragsange­
hörigen AG auf eine/n nicht von einem Kollektivvertrag erfasste/n AG 
über, ist der/die BetriebsübernehmerIn an den Kollektivvertrag, dem 
der Veräußerer unterworfen war, gebunden. 

	 Derartige Fälle sind in Österreich selten, da insbesondere auf Grund der 
Zugehörigkeit zu den Kammern (Wirtschaftskammern, Kammern der 
freien Berufe) nahezu alle AG kollektivvertragsunterworfen sind.
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Die Erklärung von  
Kollektivverträgen zur Satzung
Grundsätzliches
Das Arbeitsverfassungsgesetz regelt die Satzung als Rechtsquelle des kol­
lektiven Arbeitsrechts.

Die Erklärung eines Kollektivvertrags zur Satzung ermöglicht es, 
den Geltungsbereich des Kollektivvertrags auf Arbeitsverhältnisse 
auszudehnen, die mangels Kollektivvertragsangehörigkeit des 
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin nicht von einem Kollektivvertrag 
erfasst sind.

Dadurch können einerseits auch den ArbeitnehmerInnen solcher nicht kol­
lektivvertragsangehöriger ArbeitgeberInnen die Vorteile einer kollektiven 
Regelung der Mindestarbeitsbedingungen gesichert und anderseits die kol­
lektivvertragsangehörigen ArbeitgeberInnen vor unsozialer Konkurrenz 
durch Außenseiter geschützt werden.

Zur Satzungserklärung ist nach dem Arbeitsverfassungsgesetz ausschließ­
lich das Bundeseinigungsamt zuständig und kann nur auf Antrag einer der 
an dem zu satzenden Kollektivvertrag beteiligten Parteien erfolgen. Ebenso 
kann eine Satzung nur auf Antrag abgeändert oder aufgehoben werden.

Der Antrag auf Satzungserklärung kann sich auf den gesamten normativen 
Inhalt eines Kollektivvertrags, auf zusammenhängende Normengruppen 
oder auf einzelne Bestimmungen des Kollektivvertrages erstrecken. Einzel­
ne Bestimmungen können jedoch nur gesatzt werden, wenn sie nicht mit 
anderen Normen in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen (Erfor­
dernis der Konnexität). Es soll dadurch verhindert werden, dass durch die 
Satzung einzelne Kollektivvertragsbestimmungen aus ihrem rechtlichen 
und sachlichen Zusammenhang gerissen werden.

Voraussetzungen für die Satzungserklärung sind, dass

	 der zu satzende Kollektivvertrag gehörig kundgemacht ist und in Gel­
tung steht;

	 der zu satzende Kollektivvertrag oder der Teil eines solchen überwie­
gende Bedeutung erlangt hat;

	 die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse im Verhältnis zu 
jenen, die dem Kollektivvertrag unterliegen, im Wesentlichen gleichartig 
sind;

	 die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse nicht bereits 
durch einen Kollektivvertrag erfasst sind.

Eine Sonderregelung enthält das Arbeitsverfassungsgesetz für Kollektiv­
verträge, die sich auf die Regelung einzelner Arbeitsbedingungen beschrän­
ken und deren Wirkungsbereich sich fachlich auf die überwiegende Anzahl 
der Wirtschaftszweige und räumlich auf das ganze Bundesgebiet erstreckt 
(wie z. B. die Generalkollektivverträge). Während ansonsten die Geltung 
eines Kollektivvertrags eine Satzung für die von diesem Kollektivvertrag 
erfassten Arbeitsverhältnisse ausschließt, tritt diese Wirkung bei derartigen 
Kollektivverträgen nicht ein (§ 18 Abs. 4 ArbVG). Außerdem besteht für 
solche Kollektivverträge selbst eine erleichterte Satzungsmöglichkeit (§ 18 
Abs. 5 ArbVG). Kollektivverträge, die von einem kollektivvertragsfähigen 
Verein abgeschlossen wurden, können nicht zur Satzung erklärt werden.

Zweck einer Satzung

Zuständigkeit 
Satzungserklärung

Voraussetzungen
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Rechtswirkungen der Satzung
Die Rechtswirkungen der Satzung entsprechen im Wesentlichen jenen des 
Kollektivvertrags. 

	 Normwirkung

Die Bestimmungen der Satzung sind innerhalb ihres Geltungsbereichs un­
mittelbar rechtsverbindlich. 

	 Unabdingbarkeit

Sie kann durch Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag weder aufgeho­
ben noch beschränkt werden.

	 Günstigkeitsprinzip

Abweichende Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie für den/die Ar­
beitnehmerIn günstiger sind oder Angelegenheiten betreffen, die in der 
Satzung nicht geregelt sind.

Nicht in Betracht kommen bei der Satzung hingegen die Außenseiterwir­
kung und die Nachwirkung. Infolge der Satzungserklärung durch das Bun­
deseinigungsamt wird aber stets die Gesamtheit einer ArbeitnehmerInnen­
gruppe von der Satzung erfasst.

Kollektivverträge – mit Ausnahme der oben erwähnten Generalkollektiv­
verträge – setzen für ihren Geltungsbereich eine bestehende Satzung außer 
Kraft (§ 19 Abs. 2 ArbVG).

Kundmachung und Veröffentlichung der Satzung
Die Erklärung eines Kollektivvertrags zur Satzung ist im „Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung“ kundzumachen. Die Kundmachungskosten hat der Bund 
zu tragen. Die Satzung ist einem Kataster einzuverleiben.

Das Bundeseinigungsamt hat dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz und jedem für Arbeits- und Sozialrechtssachen 
zuständigen Gerichtshof je eine Ausfertigung der Satzung (Satzungserklä­
rung und Wortlaut der Satzung) zu übermitteln sowie das Erlöschen einer 
Satzung bekanntzugeben.

Normwirkung

Unabdingbarkeit

Günstigkeitsprinzip
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Der Mindestlohntarif
Begriff und Wesen

Durch die behördliche Festsetzung von Mindestlohntarifen soll 
ArbeitnehmerInnen, deren Lohnbedingungen wegen des Fehlens 
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft auf ArbeitgeberIn-
nenseite nicht durch Kollektivvertrag geregelt werden können, 
hinsichtlich der Lohn-(Gehalts-)gestaltung der erforderliche sozi-
alpolitische Schutz gewährt werden.

Das Arbeitsverfassungsgesetz regelt die Festsetzung von Mindestlohn­
tarifen und fasst sie mit den übrigen Instrumenten der kollektiven Rechts­
gestaltung in einem Gesetz zusammen.

Voraussetzungen für die behördliche Festsetzung eines Mindestlohn
tarifs sind, dass
	 keine kollektivvertragsfähigen Körperschaften auf ArbeitgeberInnen-

seite in dem vom Mindestlohntarif zu regelnden Bereich bestehen;
	 keine Regelung von Mindestentgelten und Mindestbeträgen für den 

Ersatz von Auslagen durch die Erklärung eines Kollektivvertrags zur 
Satzung erfolgt ist;

	 ein entsprechender Antrag von einer kollektivvertragsfähigen Kör-
perschaft der ArbeitnehmerInnen (Gewerkschaft oder Arbeiterkammer) 
gestellt wird.

Die Zuständigkeit zur behördlichen Festsetzung liegt beim Bundeseini-
gungsamt. Das Bundeseinigungsamt kann einen Mindestlohntarif nur für 
den Bereich eines oder mehrerer Bundesländer oder überhaupt für das ge­
samte Bundesgebiet festsetzen.
Da kollektivvertragsfähige Körperschaften der ArbeitgeberInnen für den 
weitaus überwiegenden Teil der Arbeitsverhältnisse bestehen, kommt die 
behördliche Festsetzung von Mindestlohntarifen nur für einige Berufs­
gruppen in Betracht, wie z. B. für HausgehilfInnen, HausbesorgerInnen, 
ArbeitnehmerInnen in Privatschulen.
Bereits der Bestand einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der Ar­
beitgeberInnen allein ist ausschlaggebend dafür, dass eine Festsetzung von 
Mindestlohntarifen nicht mehr erfolgen kann, gleichgültig, ob auch tatsäch­
lich ein Kollektivvertrag abgeschlossen wurde oder nicht.

Die behördliche Festsetzung eines Mindestlohntarifs soll nur einen 
fehlenden Kollektivvertragspartner auf ArbeitgeberInnenseite 
ersetzen, nicht jedoch einen vorhandenen, aber nicht abschluss
bereiten Partner zu Verhandlungen zwingen.

Inhalt des Mindestlohntarifes
Der mögliche Inhalt von Mindestlohntarifen ist durch das Arbeitsverfas­
sungsgesetz geregelt. Gegenstand eines Mindestlohntarifs können gemäß  
§ 22 Abs. 1 ArbVG „Mindestentgelte und Mindestbeträge für den Er-
satz von Auslagen“ sein. Daraus ergibt sich, dass nicht nur Löhne im 
engeren Sinn, sondern auch andere Leistungen, insbesondere auch Sonder­
zahlungen, Zuschüsse und Remunerationen, im Mindestlohntarif geregelt 
werden können.
Das Bundeseinigungsamt kann die Höhe von Mindestentgelten (Mindest­
beträge als Auslagenersatz) nicht nach freiem Ermessen festsetzen, sondern 

Zweck des  
Mindestlohntarifs

Voraussetzungen

Zuständigkeit
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ist dabei an die gesetzlichen Richtlinien gebunden. Das Arbeitsverfassungs­
gesetz sieht zwei Kriterien für die Entgeltbemessung vor, nämlich
	 die Angemessenheit und
	 die Entgeltbemessung in verwandten Wirtschaftszweigen.

Rechtswirkungen des Mindestlohntarifs
Die Rechtswirkungen des Mindestlohntarifs entsprechen im Wesentlichen 
jenen der Satzung bzw. des Kollektivvertrags.

	 Normwirkung
Die Bestimmungen des Mindestlohntarifs sind für alle Arbeitsverhältnisse 
innerhalb seines Geltungsbereichs unmittelbar rechtsverbindlich.

	 Unabdingbarkeit
Er kann – ebenso wie Kollektivvertrag und Satzung – durch Betriebsverein­
barung oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden.

	 Günstigkeitsprinzip
Abweichende Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie für den/die Ar­
beitnehmerIn günstiger sind oder Angelegenheiten betreffen, die im Min­
destlohntarif nicht geregelt sind.

Ebenso wie der Kollektivvertrag hat auch der Mindestlohntarif

	 Nachwirkung
Die Rechtswirkungen des Mindestlohntarifs bleiben nach seinem Erlöschen 
für Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn 
erfasst waren, so lange aufrecht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein 
Kollektivvertrag oder eine Satzung wirksam oder mit den vorher vom Min­
destlohntarif erfassten ArbeitnehmerInnen nicht eine neue Einzelvereinba­
rung abgeschlossen wird.

Jeder nach Erlassung eines Mindestlohntarifs abgeschlossene Kol-
lektivvertrag und jede Satzung setzen für ihren Geltungsbereich 
den Mindestlohntarif außer Kraft.

Voraussetzung für den Abschluss eines den Mindestlohntarif ersetzenden 
Kollektivvertrags ist allerdings, dass nunmehr (anders als im Zeitpunkt der 
Erlassung des Mindestlohntarifs) auch auf ArbeitgeberInnenseite eine kol­
lektivvertragsfähige Körperschaft vorhanden ist. Eine Sonderregelung wur­
de auch in dieser Beziehung hinsichtlich der im § 18 Abs. 4 ArbVG umschrie­
benen Generalkollektivverträge getroffen. Derartige Kollektivverträge, die 
sich auf Regelung einzelner Arbeitsbedingungen beschränken, setzen beste­
hende Mindestlohntarife nicht außer Kraft. Ebenso lässt die Satzung eines 
solchen Generalkollektivvertrags bestehende Mindestlohntarife unberührt.

Kundmachung und Veröffentlichung
Für die Kundmachung und Veröffentlichung von Mindestlohntarifen gel­
ten die gleichen Vorschriften wie für die Satzung mit der Maßgabe, dass 
eine Abschrift derselben auch den örtlich zuständigen Landeshauptmän­
nern/frauen zu übermitteln ist. Die Kosten der Kundmachung und der 
Veröffentlichung trägt auch in diesem Fall der Bund.

4.	 Was ist unter „Normwirkung“, „Unabdingbarkeit“, „Güns­
tigkeitsprinzip“, „Nachwirkung“ und „Außenseiterwir­
kung“ des Kollektivvertrags zu verstehen?

Normwirkung

Unabdingbarkeit

Günstigkeitsprinzip

Nachwirkung
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Die Lehrlingsentschädigung
Da das Arbeitsverfassungsgesetz die Instrumente der kollektiven Rechts­
gestaltung zusammenfassend und systematisch geordnet regelt, wurde 
auch die behördliche Festsetzung der Lehrlingsentschädigung geregelt. Die 
Voraussetzungen für die behördliche Festsetzung der Lehrlingsentschädi­
gung sind aber anders als beim Mindestlohntarif.

Voraussetzung für die behördliche Festsetzung der Lehrlingsent-
schädigung ist, dass „für den betreffenden Wirtschaftszweig kein 
Kollektivvertrag wirksam ist“.

Die behördliche Regelung ist also auch in diesem Fall nur subsidiär mög-
lich, doch schließt – anders als beim Mindestlohntarif – der bloße Bestand 
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft auf ArbeitgeberInnenseite die 
behördliche Festsetzung der Lehrlingsentschädigung nicht aus. Nur wenn 
diese kollektivvertragsfähige Körperschaft tatsächlich einen Kollektivver­
trag abschließt, kann eine behördliche Festsetzung der Lehrlingsentschädi­
gung für den Geltungsbereich des Kollektivvertrags nicht mehr erfolgen, 
und zwar unabhängig davon, ob in dem Kollektivvertrag eine Regelung der 
Lehrlingsentschädigung enthalten ist oder nicht.

Ebenso wie ein Mindestlohntarif kann auch die Lehrlingsentschädigung 
nur auf Antrag festgesetzt werden. Antragsberechtigt ist jede kollektiv­
vertragsfähige Körperschaft der Arbeitnehmer- und der ArbeitgeberInnen. 
Zuständig für die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung ist in jedem 
Fall das Bundeseinigungsamt.

Die Höhe einer durch das Bundeseinigungsamt festgesetzten Lehrlingsent­
schädigung hat sich in erster Linie nach den für gleiche, verwandte oder 
ähnliche Lehrberufe geltenden Kollektivvertragsregelungen zu richten. 
Nur wenn solche vergleichbare Regelungen nicht bestehen, ist auf den Orts­
gebrauch Bedacht zu nehmen.

Die Rechtswirkungen einer behördlich festgesetzten Lehrlingsentschädi­
gung entsprechen jenen des Mindestlohntarifs, und zwar:

	 Normwirkung
	 Unabdingbarkeit
	 Günstigkeitsprinzip
	 Nachwirkung
(siehe auch Seite 21).

Kollektivverträge und Satzungen haben Vorrang vor einer behördlichen 
Festsetzung der Lehrlingsentschädigung. Während aber ein Kollektivver­
trag für seinen Geltungsbereich eine behördlich festgesetzte Lehrlingsent­
schädigung unabhängig von seinem Inhalt außer Kraft setzt, hat eine Sat­
zung diese Rechtswirkung nur dann, wenn sie (allein oder neben anderen 
Arbeitsbedingungen) die Lehrlingsentschädigung regelt.

Voraussetzung

Zuständigkeit

Rechtswirkungen
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Die Betriebsvereinbarung
Grundsätzliches
Im Arbeitsverfassungsgesetz wird die Betriebsvereinbarung als spezi
fische Rechtsquelle des Arbeitsrechts und Mitbestimmungsrechts der 
ArbeitnehmerInnenschaft einheitlich geregelt. Der I. Teil des Gesetzes 
enthält in den §§ 29 bis 32 Bestimmungen über Begriff, Form, Wirksamkeits­
beginn, Rechtswirkungen und Geltungsdauer von Betriebsvereinbarungen 
(formeller Teil). Vorschriften über den Inhalt (materieller Teil) finden sich 
insbesondere im II. Teil (Betriebsverfassung) in den §§ 96 bis 97. Die Durch­
setzung von ersetzbaren und erzwingbaren Betriebsvereinbarungen mit 
Hilfe der Schlichtungsstelle sind im III. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes 
(§§ 144 bis 151 und 159) geregelt.

Das Arbeitsverfassungsgesetz geht davon aus, dass die Betriebsvereinba-
rung ihrer Funktion nach in erster Linie ein Instrument der Mitbestim-
mung der ArbeitnehmerInnen im Betrieb ist. Träger des Rechts, Betriebs­
vereinbarungen abzuschließen – wie auch der sonstigen gesetzlichen Mit­
wirkungsrechte –, ist die Gesamtheit der ArbeitnehmerInnen des Betriebs, 
die dieses Recht durch ihre gewählten Organe (Betriebsrat, Betriebsaus­
schuss, Zentralbetriebsrat oder Konzernvertretung) ausübt.

Das Arbeitsverfassungsgesetz hält aber am Vorrang des Kollektivver-
trags bei der kollektiven Regelung der Arbeitsbedingungen, insbeson
dere der Lohnbedingungen, weiterhin fest. Betriebsvereinbarungen mit den 
besonderen Rechtswirkungen nach dem Arbeitsverfassungsgesetz können 
nämlich außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen nur in jenen Angele­
genheiten abgeschlossen werden, deren Regelung durch Kollektivvertrag 
der Betriebsvereinbarung ausdrücklich vorbehalten ist. Es liegt somit in der 
autonomen Entscheidung der Kollektivvertragspartner, ob und in welchen 
Angelegenheiten sie Regelungen an die Betriebsvereinbarung delegieren. 
Im Hinblick auf den grundsätzlichen Vorrang des Kollektivvertrags kön­
nen aber Ermächtigungen nur zur ergänzenden Regelung durch Betriebs­
vereinbarung erteilt werden.

Ist eine Ermächtigung zur Regelung durch Betriebsvereinbarung im 
Kollektivvertrag enthalten, so können Vereinbarungen im Rahmen der 
kollektivvertraglichen Ermächtigung in allen dem Geltungsbereich des 
Kollektivvertrags unterliegenden Betrieben, in denen eine gesetzliche Be­
triebsvertretung besteht, abgeschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass 
gerade beim Abschluss von solchen kollektivvertragsergänzenden Verein­
barungen auf Betriebsebene die im § 39 Abs. 2 ArbVG verankerte Zusam-
menarbeit zwischen der betrieblichen Interessenvertretung (Betriebsrat) 
und der zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaft der Arbeit-
nehmerInnen (in diesem Fall der als Kollektivvertragspartei beteiligten 
Gewerkschaft) besonders wichtig ist.

Typen der Betriebsvereinbarung
Das Arbeitsverfassungsgesetz unterscheidet – nach dem Grad der Mit­
bestimmung und hinsichtlich der Rechtswirkungen – vier Typen von Be­
triebsvereinbarungen, und zwar:

	 Notwendige (zustimmungspflichtige) Betriebsvereinbarungen 
(§ 96 ArbVG)

Betriebsvereinbarungen in Angelegenheiten, in denen eine rechtlich ver­
bindliche Regelung im Betrieb ohne Zustimmung der betrieblichen Ar­
beitnehmerInnenvertretung (z. B. Betriebsrat, Betriebsausschuss, Zentralbe­
triebsrat) überhaupt nicht getroffen werden kann (zustimmungspflichtige 

Vorrang des  
Kollektivvertrags
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Maßnahmen nach § 96 ArbVG). In diesen Fällen ist ein (einseitiges) Wei­
sungsrecht des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin nicht gegeben, sondern zur 
rechtlich gültigen Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im Betrieb ist die 
Zustimmung des Betriebsrats notwendig. Wird diese Zustimmung nicht 
gegeben, so kann vom Betriebsinhaber/von der -inhaberin auch nicht eine 
außerbetriebliche Stelle zur Entscheidung angerufen werden.

	 Ersetzbare Betriebsvereinbarungen (§ 96 a ArbVG)
Zu den im § 96 a ArbVG genannten Maßnahmen bedarf der/die Betriebs­
inhaberIn zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Betriebsrats. Lehnt 
der Betriebsrat eine im § 96 a ArbVG genannte Maßnahme ab, so kann der/
die BetriebsinhaberIn eine Schlichtungsstelle errichten lassen (§ 144 ArbVG). 
Die Schlichtungsstelle kann die fehlende Zustimmung des Betriebsrates er­
setzen (§ 96 a Abs. 2 ArbVG). Die Zustimmungsrechte des Betriebsrates nach 
§ 96 ArbVG werden dadurch aber nicht berührt. Ersetzbar ist in diesem 
Zusammenhang die mangelnde Zustimmung des Betriebsrates jedoch nur 
dann, wenn eine Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht vor­
liegt.

	 Erzwingbare Betriebsvereinbarungen (§ 97 Abs. 1 Z 1 bis 6 a ArbVG)
Für Angelegenheiten, bei denen das Gesetz bei Nichtzustandekommen ei­
ner Einigung zwischen BetriebsinhaberIn und Betriebsrat über den Ab­
schluss, die Abänderung oder die Aufhebung einer Betriebsvereinbarung 
die Anrufung einer außerbetrieblichen Schlichtungsstelle zulässt.

In diesen Fällen ist eine generelle Regelung mit normativer Wirkung zwar 
ebenfalls – wie bei den unter § 96 ArbVG angeführten Betriebsvereinba­
rungen – nur mit Zustimmung des Betriebsrats möglich, doch kann, wenn 
es zu keiner Einigung zwischen BetriebsinhaberIn und Betriebsrat kommt, 
jeder der beiden Vertragsparteien die Schlichtungsstelle zur Vermittlung 
und Entscheidung anrufen. Die Entscheidung der Schlichtungsstelle gilt 
als Betriebsvereinbarung (§ 146 Abs. 2 ArbVG).

Erzwingbar (durch Entscheidung der Schlichtungsstelle) sind Betriebsver­
einbarungen allerdings nur, insoweit eine Regelung durch Kollektivvertrag 
oder Satzung nicht vorliegt (§ 97 Abs. 2 ArbVG).

Ersetzbare und erzwingbare Betriebsvereinbarungen können einseitig nicht 
aufgekündigt werden.

	 Freiwillige (fakultative) Betriebsvereinbarungen (§ 97 Abs. 1 Z 7 bis 25 
ArbVG)

Es handelt sich hier um Vereinbarungen in Angelegenheiten, deren Rege­
lung durch Gesetz oder Kollektivvertrag ausdrücklich der Betriebsverein­
barung vorbehalten ist. In diesen Fällen kann eine Vereinbarung mit norma­
tiver Wirkung zwischen BetriebsinhaberIn und Betriebsrat abgeschlossen 
werden. Ihr Abschluss ist aber freiwillig und nicht mittels Schlichtungsstel­
le durchsetzbar. Kommt eine freiwillige Betriebsvereinbarung in den ge­
setzlich oder kollektivvertraglich vorgesehenen Angelegenheiten zustande, 
so hat sie die besonderen Rechtswirkungen nach dem Arbeitsverfassungs­
gesetz (insbesondere Normwirkung und Unabdingbarkeit).

	 „Freie“ Betriebsvereinbarung
Nicht geregelt wurden durch das Arbeitsverfassungsgesetz die so genann­
ten „freien“ (unechten) Betriebsvereinbarungen über Angelegenheiten, 
deren Regelung weder durch Gesetz noch durch Kollektivvertrag der Be­
triebsvereinbarung vorbehalten ist. Solche Vereinbarungen haben nicht 
die Rechtswirkungen einer Betriebsvereinbarung nach dem Arbeits-
verfassungsgesetz. Sie sind sowohl hinsichtlich ihres Zustandekommens 
als auch hinsichtlich ihrer Rechtswirkungen nach allgemein-bürgerlich-
rechtlichen Grundsätzen zu beurteilen. Der Oberste Gerichtshof vertritt in 
ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass einer „freien“ Betriebsver­
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einbarung insofern rechtliche Bedeutung zukommt, als sie die Grundlage 
für einzelvertragliche Ergänzungen abgeben kann. Eine solche Ergänzung 
der Einzelarbeitsverträge kommt dadurch zustande, dass die Parteien 
des Arbeitsvertrages den Inhalt der „freien“ Betriebsvereinbarung aus-
drücklich oder stillschweigend zur Kenntnis nehmen bzw. tatsächlich 
beachten (§ 863 ABGB). Ist der Inhalt einer „freien“ Betriebsvereinbarung 
auf diesem Weg ohne Vorbehalt oder Bedingung Bestandteil des Einzelar­
beitsvertrags geworden, so kann eine Änderung nur mit Zustimmung des 
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin vorgenommen werden.

Begriff und Form

Betriebsvereinbarungen sind schriftliche Vereinbarungen, die 
vom Betriebsinhaber einerseits und dem Betriebsrat (Betriebsaus-
schuß, Zentralbetriebsrat, Konzernvertretung) anderseits in Ange-
legenheiten abgeschlossen werden, deren Regelung durch Gesetz 
oder Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten ist  
(§ 29 ArbVG).

Welches Organ als Vertragspartner auf ArbeitnehmerInnenseite abschluss­
berechtigt ist, richtet sich nach den Zuständigkeitsvorschriften der §§ 113 
und 114 ArbVG (Näheres siehe Skriptum 3). Wo eine gesetzliche Betriebs­
vertretung nicht errichtet ist, können keine Betriebsvereinbarungen abge­
schlossen werden – ohne Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung.

Die Formvorschriften, die beim Abschluss von Betriebsvereinbarungen 
einzuhalten sind, wurden durch das Arbeitsverfassungsgesetz wesentlich 
vereinfacht. Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Betriebsvereinbarung 
im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes sind lediglich

	 die Schriftlichkeit des Abschlusses und

	 die Kundmachung durch Anschlag oder Auflegung im Betrieb.

Durch das bloße Auflegen im Personalbüro allein, ohne Hinweis auf die 
Einsichtsmöglichkeit, ist eine Betriebsvereinbarung allerdings nicht gehörig 
kundgemacht. Es ist vielmehr erforderlich, sie nicht nur aufzulegen, son­
dern auch in einer geeigneten, den ArbeitnehmerInnen bekannten Verlaut­
barungsmethode auf den Abschluss und die Einsichtsmöglichkeiten (Ort 
und Zeit) hinzuweisen (OGH 28.1.2009).

Nach Wirksamwerden der Betriebsvereinbarung ist darüber hinaus vom 
Betriebsinhaber/von der -inhaberin den für den Betrieb zuständigen ge­
setzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber- und der Arbeitneh­
merInnen je eine Ausfertigung der Betriebsvereinbarung zu übermitteln. 
Es handelt sich dabei jedoch nur um eine Ordnungsvorschrift, von deren 
Einhaltung die Wirksamkeit der Betriebsvereinbarung nicht abhängig ist.

Inhalt
Wie bereits oben ausgeführt, geht das Arbeitsverfassungsgesetz davon aus, 
dass Betriebsvereinbarungen mit den besonderen Rechtswirkungen nach 
diesem Gesetz nicht uneingeschränkt, sondern nur in jenen Angelegen-
heiten abgeschlossen werden können, in denen ein Gesetz oder ein Kol-
lektivvertrag eine entsprechende Ermächtigung vorsieht. Unter „Gesetz“ 
ist in erster Linie das Arbeitsverfassungsgesetz selbst zu verstehen, das in 
den §§ 96 ff. die durch Betriebsvereinbarung regelbaren Angelegenheiten 
aufzählt. Daneben können aber auch Bestimmungen in anderen Gesetzen 
die rechtliche Basis für den Abschluss von Betriebsvereinbarungen mit den 
besonderen Rechtswirkungen nach dem Arbeitsverfassungsgesetz bieten  
(z. B. § 2 Abs. 4 Urlaubsgesetz, § 4b Arbeitszeitgesetz).
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Rechtswirkungen
Ebenso wie der Kollektivvertrag kann auch die Betriebsvereinbarung 
Bestimmungen enthalten, die nicht auf den Inhalt des Arbeitsvertrags ein­
wirken, sondern lediglich die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertrags­
parteien regeln (so genannte obligatorische Bestimmungen). 

	 Normwirkung

Soweit eine gesetzlich oder kollektivvertraglich vorgesehene Betriebsver­
einbarung Regelungen enthält, die geeignet sind, auf den Arbeitsvertrag 
einzuwirken, kommt ihr – ebenso wie dem Kollektivvertrag – Normwir­
kung zu. Sie ist daher für jedes ihrem Geltungsbereich unterliegende Ar­
beitsverhältnis – auch für solche, die erst nach dem Wirksamkeitsbeginn der 
Betriebsvereinbarung begründet werden – unmittelbar rechtsverbindlich. 
Ansprüche aus einer normativ wirkenden Betriebsvereinbarung können 
daher – gleich wie sonstige arbeitsrechtliche Ansprüche – vom Arbeitneh­
mer/von der Arbeitnehmerin mittels Klage beim Arbeits- und Sozialgericht 
durchgesetzt werden.

	 Unabdingbarkeit

Die Bestimmungen einer gesetzlichen oder kollektivvertraglich vorgese­
henen Betriebsvereinbarung sind – ebenso wie jene der übrigen Rechtsquel­
len des kollektiven Arbeitsrechts – unabdingbar.

	 Günstigkeitsprinzip

Im Verhältnis Betriebsvereinbarung – Einzelvereinbarung (zwischen Ar­
beitgeberIn und ArbeitnehmerIn) gilt das Günstigkeitsprinzip. Anders als 
der Kollektivvertrag hat die Betriebsvereinbarung nicht die rechtliche Mög­
lichkeit, günstigere Einzelvereinbarungen abzuschließen. In bestimmten 
Angelegenheiten, die durch Betriebsvereinbarung geregelt werden können, 
ergibt sich aber die zweiseitig zwingende Wirkung der Regelung aus deren 
besonderem Zweck (Ordnungsvorschriften).

Der Wirksamkeitsbeginn der Betriebsvereinbarung richtet sich nach dem 
Willen der Vertragspartner. Wurde eine Vereinbarung darüber nicht getrof­
fen, so beginnt die Wirkung der Betriebsvereinbarung mit dem auf den Tag 
der Unterzeichnung folgenden Tag.

	 Nachwirkung

Anders als beim Kollektivvertrag kommt der Betriebsvereinbarung nicht 
in jedem Fall ihres Erlöschens Nachwirkung zu. Bei Befristung, einver­
nehmlicher Auflösung oder Aufhebung einer Betriebsvereinbarung durch 
die Schlichtungsstelle ist eine Nachwirkung gesetzlich nicht vorgesehen. 
Nur im Fall des Erlöschens einer freiwilligen Betriebsvereinbarung durch 
Kündigung bleiben die Rechtswirkungen der Betriebsvereinbarung für Ar­
beitsverhältnisse, die vorher von ihr erfasst waren, bis zum Abschluss ab­
weichender Vereinbarungen aufrecht.

Folgende Voraussetzungen müssen demnach erfüllt sein, damit eine Be­
triebsvereinbarung mit den nach dem Arbeitsverfassungsgesetz vorgese­
henen Rechtswirkungen ausgestattet ist (konstitutive Wirksamkeitsvoraus­
setzungen):

	 Der Regelungsgegenstand muss durch Gesetz oder Kollektivvertrag 
einer Betriebsvereinbarung vorbehalten sein;

	 Schriftlichkeit der Betriebsvereinbarung ist notwendig;

	 Kundmachung der Betriebsvereinbarung im Betrieb.

Normwirkung

Unabdingbarkeit

Günstigkeitsprinzip
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Geltungsdauer
Die Vertragspartner können die Geltungsdauer der Betriebsvereinbarung 
festlegen (Befristung). In diesem Fall endet die Geltung der Betriebsverein­
barung durch Zeitablauf. Vor Ablauf der vereinbarten Zeit können befristet 
abgeschlossene Betriebsvereinbarungen nur einvernehmlich oder aus be­
sonderen Gründen (Wegfall der für den Abschluss maßgebenden Voraus­
setzungen) vorzeitig aufgelöst werden. Anstelle einer Befristung kann aber 
auch die Kündbarkeit der Betriebsvereinbarung vereinbart werden. Wenn 
die Vertragspartner keine andere Vereinbarung getroffen haben, gilt die 
gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten und als Kündigungstermin 
jeweils der Monatsletzte.

Von diesen grundsätzlichen Bestimmungen über die Kündigung von Betriebs­
vereinbarungen gibt es folgende Ausnahmen:

	 Die erzwingbaren bzw. ersetzbaren Betriebsvereinbarungen können 
nicht gekündigt, sondern nur einvernehmlich oder durch Entscheidung 
der Schlichtungsstelle aufgehoben werden. Eine Befristung derartiger 
Vereinbarungen ist aber möglich.

	 Betriebsvereinbarungen über zustimmungspflichtige Maßnahmen im 
Sinne des § 96 ArbVG können, soweit sie keine Vorschriften über ihre 
Geltungsdauer enthalten, von jedem der beiden Vertragspartner ohne 
Bindung an eine Kündigungsfrist oder einen Kündigungstermin jeder­
zeit gekündigt werden.

In beiden Fällen hat die erloschene Betriebsvereinbarung keine Nachwir­
kung.

Die Kündigung einer Betriebsvereinbarung ist nur rechtswirksam, wenn sie 
schriftlich erfolgt. Wenn der Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung kündigt, 
muss die Kündigung von dem/der zur Vertretung gegenüber dem/der 
BetriebsinhaberIn berechtigten FunktionärIn (das ist in der Regel der/die 
Vorsitzende) unterzeichnet sein.

Ebenso wie der Abschluss ist auch die Beendigung der Betriebsvereinba­
rung durch Anschlag im Betrieb kundzumachen.

Übermittlung an Interessenvertretungen
Als Ordnungsvorschrift sieht § 30 Abs. 3 ArbVG vor, dass nach Wirksam­
werden der Betriebsvereinbarung vom/von der BetriebsinhaberIn den für 
den Betrieb zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitge­
berInnen (Wirtschaftskammer) und der ArbeitnehmerInnen (Arbeiterkam­
mer) je eine Ausfertigung der Betriebsvereinbarung zu übermitteln ist. Die 
gleiche Informationspflicht trifft den/die BetriebsinhaberIn nach § 32 Abs. 
4 auch bei Beendigung der Betriebsvereinbarung.

Befristung/
Kündigung

Kündigung einer 
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Die Auswirkungen von 
Umstrukturierungen  
auf Betriebsvereinbarungen
Das ArbVG enthält in § 31 Abs. 4 bis 7 ArbVG Bestimmungen, die Auswir­
kungen von Eigentums- und Organisationsänderungen auf die in Betrieben 
bestehenden BV regeln. Diese Bestimmungen finden auch in Fällen der Um­
strukturierung Anwendung, in denen es zu keinem BetriebsinhaberInnen­
wechsel kommt.

1.	 Übergang eines Betriebes auf einen anderen Inhaber/eine andere 
Inhaberin

	 Die Geltung von BV wird durch den Übergang des Betriebes auf einen 
anderen Inhaber nicht berührt (§ 31 Abs. 4 ArbVG). Das bedeutet, dass 
der bloße Wechsel des Betriebsinhabers/der -inhaberin den Bestand der 
im Betrieb bestehenden BV nicht gefährdet. Eine Ausnahme davon gibt 
es jedoch bei BV, die sich auf eine kollektivvertragliche Ermächtigung 
stützen: Kommt es durch den BetriebsinhaberInnenwechsel zu einem 
Wechsel der Kollektivvertragsangehörigkeit und fällt dadurch auch die 
Ermächtigungsklausel für die Betriebsvereinbarung weg, so erlischt 
auch die BV ohne Nachwirkungen (OGH 21.12.2000).

2.	 Verselbständigung von Betriebsteilen

	 Die Geltung einer BV bleibt auch für Betriebsteile unberührt, die recht­
lich verselbständigt werden (§ 31 Abs. 5 ArbVG), das heißt, wenn ein 
rechtlich unselbständiger Teil eines Betriebes (z. B. das Lager) aus dem 
bisherigen Organisationszusammenhang herausgelöst und zu einem 
selbständigen Betrieb wird.

3.	 Zusammenschluss durch Neubildung

	 Ebenso bleibt die Geltung von BV für AN von Betrieben oder Betriebs­
teilen unberührt, die mit einem anderen Betrieb oder Betriebsteil so zu­
sammengeschlossen werden, dass ein neuer Betrieb entsteht (§ 31 Abs. 
6 ArbVG). Die BV bleiben somit für die bislang erfassten AN auch im 
neuen Betrieb personenbezogen weiterhin aufrecht („personenbezogene 
Restgeltung"). Dies hat zur Folge, dass diese BV für die in den Betrieb 
neu aufgenommenen MitarbeiterInnen nicht gelten.

4.	 Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteiles in einen bestehenden Betrieb

	 Für AN von Betrieben oder Betriebsteilen, die von einem anderen Be­
trieb aufgenommen werden („Eingliederung"), gelten grundsätzlich die 
BV des aufnehmenden Betriebes. Die Geltung von BV des aufgenom­
menen Betriebes bleibt aber gem. § 31 Abs. 7 ArbVG für die in diesem 
beschäftigten AN insoweit unberührt, als sie Angelegenheiten betreffen, 
die von den BV des aufnehmenden Betriebes nicht geregelt werden. Es 
gelten somit für diese AN neben den BV des aufnehmenden Betriebs die 
BV des aufgenommenen Betriebs(teils) weiter („lückenfüllende perso­
nenbezogene Restgeltung“).

	 BV im Sinne des § 97 Abs. 1 Z 18, Z 18a oder 18b (Pensionsbetriebsver­
einbarungen, betriebliche Kollektivversicherung) können für die von 
einer solchen Maßnahme betroffenen AN vom AG des aufnehmenden 
Betriebes oder Betriebsteiles unter Einhaltung einer einmonatigen Kün­
digungsfrist gekündigt werden.  
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Behörden und Verfahren
Als Behörden im Bereich der kollektiven Rechtsgestaltung fungieren das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, das Bun­
deseinigungsamt und die Schlichtungsstellen. Die Aufgaben des Bun-
desministeriums ergeben sich im Zusammenhang mit der Hinterlegung, 
Kundmachung und Registrierung von Kollektivverträgen sowie der Über­
sendung derselben an die mit Arbeits- und Sozialrechtssachen befassten 
Gerichtshöfe.

Das Bundeseinigungsamt ist zuständig für die

	 Entscheidung über die Zuerkennung und Aberkennung der Kollektiv­
vertragsfähigkeit;

	 Abgabe eines Gutachtens über die Auslegung eines Kollektivvertrags auf 
Ersuchen eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde;

	 Erklärung von Kollektivverträgen zur Satzung;
	 Festsetzung, Abänderung oder Aufhebung von Mindestlohntarifen;
	 Festsetzung, Abänderung und Aufhebung von Lehrlingsentschädigungen;
	 Führung eines Katasters über die von ihm beschlossenen Satzungen, 

Mindestlohntarife und Lehrlingsentschädigungen;
	 Einsichtgewährung in Kollektivverträge, Satzungen, Mindestlohntarife 

und festgelegte Lehrlingsentschädigungen;
	 Übersendung der Satzungen, der Mindestlohntarife und der festgelegten 

Lehrlingsentschädigungen an die gesetzlich vorgeschriebenen Stellen  
(§§ 21 Abs. 2, 25 Abs. 6 sowie 27 Abs. 4 ArbVG);

	 Mitwirkung bei Verhandlungen und zur Schlichtung von Streitigkeiten 
über den Abschluss oder die Änderung von Kollektivverträgen.

Die Schlichtungsstellen haben in allen Angelegenheiten, in denen das Ge­
setz bei Nichtzustandekommen einer Einigung über den Abschluss, die 
Aufhebung oder die Abänderung einer Betriebsvereinbarung die Anru­
fung der Schlichtungsstelle zulässt, zwischen den Streitteilen zu vermitteln, 
Vorschläge zur Beilegung der Streitfragen zu erstatten und auf eine Verein­
barung der Streitteile hinzuwirken. Falls erforderlich, haben die Schlich­
tungsstellen eine Entscheidung zu fällen. Schlichtungsstellen sind für jeden 
konkreten Streitfall auf Antrag eines der Streitteile (Betriebsrat oder Be­
triebsinhaberIn) zu errichten.

Die Schlichtungsstelle ist am Sitz des mit Arbeits- und Sozialrechtssachen 
in erster Instanz befassten Gerichtshofes (Landesgericht bzw. Arbeits- und 
Sozialgericht Wien), in dessen Sprengel der Betrieb liegt, zu errichten. Im 
Falle einer Betriebsvereinbarung, deren Geltungsbereich mehrere Betriebe 
umfasst, ist der Sitz des Unternehmens maßgeblich, wenn diese Betriebe 
in zwei oder mehreren Gerichtssprengeln liegen. Durch Vereinbarung der 
Streitteile kann die Schlichtungsstelle am Sitz eines anderen Arbeits- und 
Sozialgerichts erster Instanz errichtet werden.

Der Antrag auf Entscheidung einer Streitigkeit durch die Schlichtungs-
stelle ist an den Präsidenten des zuständigen Gerichtshofes zu stellen. 
Der/Die Vorsitzende der Schlichtungsstelle ist vom Präsidenten dieses Ge­
richtshofes auf einvernehmlichen Antrag der Streitteile zu bestellen; eini­
gen sich diese innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung nicht, so wird 
der/die Vorsitzende über Antrag eines der Streitteile vom Präsidenten des 
Gerichtshofes aus dem Kreis der mit Arbeits- und Sozialrechtssachen be­
fassten BerufsrichterInnen dieses Gerichtes bestellt. Neben dem/der Vorsit­
zenden gehören auch vier BeisitzerInnen der Schlichtungsstelle an. Jeweils 
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zwei BeisitzerInnen sind vom Betriebsrat und vom Betriebsinhaber/von 
der -inhaberin zu nominieren, davon eine/r aus einer Beisitzerliste, die für 
die ArbeitnehmerInnenseite von der Bundesarbeitskammer, für die Arbeit­
geberInnenseite von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft vor­
geschlagen wird. Als zweite/r BeisitzerIn soll von den Streitteilen jeweils 
ein/e im betreffenden Betrieb Beschäftigte/r nominiert werden.

Die Schlichtungsstelle soll zwischen den Streitteilen vermitteln. Bleiben 
die Vermittlungsversuche erfolglos, hat sie möglichst rasch und unter Ab­
wägung der Interessen des Betriebs einerseits und jener der Arbeitneh­
merInnen des Betriebs anderseits zu entscheiden. 

Die Entscheidung der Schlichtungsstelle gilt als Betriebsverein
barung, ist also unmittelbar rechtsverbindlich. Die Entscheidung 
der Schlichtungsstelle ist endgültig. Gegen sie ist kein ordent-
liches Rechtsmittel zulässig.

5.	 Was sind „freie“ Betriebsvereinbarungen, und wodurch un­
terscheiden sie sich von übrigen Betriebsvereinbarungen?
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Erklärung der Fremdwörter –  
Begriffe
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) = Kodifikation des so ge­
nannten bürgerlichen Rechts und Grundlage des österreichischen allgemei­
nen Privatrechts. Die Vorarbeiten zum ABGB begannen 1753 unter Maria 
Theresia (1717–1780) mit dem Codex Theresianus (1766), dem mariatheresi­
anischen Zivilgesetzbuch, und wurden fortgesetzt mit dem Josephinischen 
Gesetzbuch, dem 1787 veröffentlichten Allgemeinen Gesetzbuch, das z. B. 
die Todesstrafe nur noch bei Standrecht kannte. Das Westgalizische Ge­
setzbuch von 1797 bildet den Urentwurf zum ABGB. Franz von Zeiller 
(1751–1828) ist der eigentliche Schöpfer des ABGB, dessen Fassung am  
1. Juni 1811 kundgemacht wurde und am 1. Jänner 1812 für alle Erbländer 
der österreichischen Monarchie (ohne Ungarn) in Kraft trat. Das ABGB 
wurde wiederholt novelliert und durch mehrere Sondergesetze ergänzt.

autonom = unabhängig, selbständig; nach eigenen Gesetzen lebend.

dekretieren = verordnen, anordnen, verfügen, bestimmen; von oben her 
entscheiden, erlassen, festsetzen.

derogieren = außer Kraft setzen.

dispositiv = abdingbar; dispositives Recht: Recht, das durch freie Vereinba­
rung ersetzt werden kann.

Europäische Menschenrechtskonvention = eine Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950, in Kraft 
seit 3. September 1953, gilt in allen Mitgliedstaaten des Europarates. In der 
Konvention werden unter anderem folgende Rechte verankert: Recht auf 
Leben, Verbot von Folter, Sklaverei und Zwangsarbeit. Recht auf Freiheit 
und Sicherheit. Anspruch auf Achtung der Privatsphäre. Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit. Recht auf Bildung, auf Abhaltung freier und 
geheimer Wahlen, auf Gewissens- und Religionsfreiheit usw.

Europäische Sozialcharta = der im Rahmen des Europarates abgeschlos­
sene völkerrechtliche Vertrag wurde am 18. Oktober 1961 von einem Groß­
teil der Mitgliedstaaten des Europarates in Turin unterzeichnet. Von den in 
der Europäischen Sozialcharta genannten 19 sozialen Rechten sind sieben 
Kernrechte: das Recht auf Arbeit; das Recht auf soziale Sicherheit; das 
Recht der Familie auf sozialen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Schutz; 
das Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen; das Vereinigungsrecht; das 
Recht auf Fürsorge; das Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien 
auf Schutz und Beistand. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Sozialchar­
ta müssen außer mindestens fünf der Kernrechte weitere Absätze bzw. Ar­
tikel als für sich bindend auswählen. Die Gesamtzahl der für sie bindenden 
sozialen Rechte muss mindestens 10 Artikel beziehungsweise 45 numme­
rierte Absätze betragen. Ein Sachverständigenausschuss des Europarates 
kontrolliert die Einhaltung der Europäischen Sozialcharta.

fakultativ = freiwillig, freigestellt, wahlfrei, zwanglos; dem eigenen Ermes­
sen, Belieben überlassen.

Feudalismus = eine auf dem Lehensrecht aufgebaute Gesellschafts- und 
Wirtschaftsform, in der alle Herrschaftsfunktionen von der über den Grund­
besitz verfügenden aristokratischen Oberschicht ausgeübt werden.

Gelbe Organisation (gelbe Gewerkschaften) = Vereinigungen von Arbeit­
nehmerInnen, die den gewerkschaftlichen Kampf ablehnen, wirtschafts­
freundlich auftreten, ein freundschaftliches Verhältnis zu den Unterneh­
merInnen anstreben und von diesen moralisch und finanziell unterstützt 
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werden. Ihren Ursprung haben sie in Frankreich, wo im Jahr 1899 Streik­
brecher die zerstörten Fensterscheiben ihres Betriebes mit gelben Papier­
streifen beklebten und im Gegensatz zum Rot der Sozialisten gelbe Plakate 
benutzten. In Österreich existierten früher in der Schwerindustrie auf be­
trieblicher Ebene gelbe Organisationen, die von der Heimwehr gefördert 
wurden.

Kodifikation = die in einem einheitlichen Gesetzeswerk erfolgende ge­
samte Regelung eines umfassenden Rechtsgebietes.

Konnexität = innere Abhängigkeit auf demselben Rechtsverhältnis beruhen-
der wechselseitiger Ansprüche; innerer Zusammenhang mehrerer Rechtsfäl­
le als Voraussetzung für die Zusammenfassung in einem Gerichtsverfahren.

konstitutiv = unerlässlich, grundlegend, bestimmend (unerlässlich für das 
Entstehen der Rechtswirkung).

Konvention = Übereinkunft, Übereinkommen. Ein internationales Abkom­
men. In den Vereinigten Staaten der Parteitag der beiden großen Parteien 
(Demokraten und Republikaner), auf dem die Präsidentschaftskandida­
tInnen nominiert und die Parteiplattformen festgelegt werden.

Liberalismus = freie geistige, politische und wirtschaftliche Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit anstrebende, staatliche, gesellschaftliche 
und religiöse Schranken ablehnende Bewegung des aufstrebenden Bürger­
tums, die Anfang des 19. Jahrhunderts zum Kampf gegen Feudalismus und 
Klerikalismus antrat.

subsidiär = nachrangig; nur dann eingreifend, wenn der andere sich selbst 
nicht helfen kann und Hilfe auch nicht von anderer Seite erhält. In der 
Rechtswissenschaft: zur Aushilfe dienend.
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Beantwortung der Fragen
F 1:	 Das bedeutet, dass die in Betracht kommende gesetzliche Berufsver­

einigung ihre Kollektivvertragsfähigkeit verliert, wenn einer auf frei­
williger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereinigung die Kollektiv­
vertragsfähigkeit zuerkannt wurde und sie auch einen Kollektivver­
trag abschließt.

F 2:	 Nach dem räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereich.

F 3:	 Er/Sie kann sich in erster Linie bei der Gewerkschaft als vertragsab­
schließende Partei über den Inhalt des Kollektivvertrags informieren. 
Weiters ist der Kollektivvertrag nach § 15 ArbVG binnen drei Tagen 
nach dem Tage der Kundmachung von jedem/jeder kollektivvertrag­
sangehörigen ArbeitgeberIn im Betrieb in einem für alle zugänglichen 
Raum aufzulegen und in einer Kundmachung darauf hinzuweisen. 
Dem/Der ArbeitnehmerIn ist nach § 2 AVRAG ein Dienstzettel aus­
zustellen, in dem der anzuwendende Kollektivvertrag anzuführen ist 
und jener Raum im Betrieb, in dem dieser zur Einsichtnahme aufliegt. 
Schließlich kann auch beim zuständigen Gericht in Arbeitsrechtssa­
chen Einblick in den Kollektivvertrag genommen werden.

F 4:	 Normwirkung	 =	 die Bestimmungen des Kollektivvertrags 
sind, soweit sie nicht die Rechtsbezie­
hungen zwischen den Kollektivvertrags­
parteien regeln, für alle Arbeitsverhältnisse 
innerhalb des fachlichen, räumlichen und 
persönlichen Geltungsbereichs des Kollek­
tivvertrags unmittelbar rechtsverbindlich.

	 Unabdingbarkeit	 =	 die Bestimmungen des Kollektivvertrags 
können durch Betriebsvereinbarung oder 
Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch be­
schränkt werden.

	 Günstigkeitsprinzip	 =	 vom Kollektivvertrag abweichende Be­
triebs- oder Einzelvereinbarungen sind nur 
dann gültig, wenn sie für den/die Arbeit­
nehmerIn günstiger sind oder Angelegen­
heiten betreffen, die im Kollektivvertrag 
nicht geregelt sind.

	 Nachwirkung	 =	 die Rechtswirkungen des Kollektivvertrags 
bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeits­
verhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlö­
schen erfasst waren, so lange aufrecht, als für 
diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer Kol­
lektivvertrag wirksam wird oder mit dem/
der betroffenen ArbeitnehmerIn nicht eine 
neue Einzelvereinbarung abgeschlossen wird.

	 Außenseiterwirkung	=	 die Rechtswirkung des Kollektivvertrags 
tritt auch für ArbeitnehmerInnen eines/
einer kollektivvertragsangehörigen Arbeit­
gebers/Arbeitgeberin ein, die nicht kollek­
tivvertragsangehörig sind.

F 5:	 Unter „freien“ Betriebsvereinbarungen sind solche Vereinbarungen 
zu verstehen, deren Regelung weder durch Gesetz noch durch Kol­
lektivvertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten sind und damit 
auch nicht die Rechtswirkungen einer Betriebsvereinbarung nach 
dem ArbVG haben.



VÖGB-/AK-Fernlehrgang

Auf der ÖGB-Homepage fi ndet sich 
ebenfalls eine Übersicht der Skripten: 

www.voegb.at/skripten

Zudem übermitteln wir gerne 
einen Folder mit dem jeweils 

aktuellen Bestand an Skripten und 
stehen für weitere Informationen  

zur Verfügung. ● Informationen und Bestellung
der VÖGB-/AK-Skripten

Für die Bestellung ist Kollegin Margarita 
Skalla (ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, 
Kultur, 1010 Wien, Laurenzerberg 2) 
 zuständig:
Tel. 01/534 44/444 Dw. 
Fax: 01/534 44/100 444 Dw.
E-Mail: margarita.skalla@oegb.at

Kollegin Katharina Painer ist für 
inhaltliche Fragen zu kontaktieren:
Tel. 01/534 44/417 Dw.
E-Mail: katharina.painer@oegb.at

Der Fernlehrgang ist für alle, die nicht an gewerkschaftlichen Seminaren teilnehmen können, 
gedacht. Durch den Fernlehrgang bietet der ÖGB die Möglichkeit, sich gewerkschaftliches 
Grundwissen im Selbststudium anzueignen. Teilnehmen können gewerkschaftliche Funk-
tionärInnen der Arbeitnehmervertretung und interessierte Gewerkschaftsmitglieder. Die 
Skripten können auch als Schulungsmaterial für Seminare und Vorträge verwendet werden.

● Wie nehme ich teil?
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig, einfach anrufen oder E-Mail senden. 
Die Abwicklung erfolgt per Post oder E-Mail,  Anpassung an individuelles Lerntempo – 
ständige Betreuung durch das ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit und Kultur. Die Teilnahme 
ist für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos.  Nach Absolvierung einer Skriptenreihe erhält 
der Kollege/die Kollegin eine Teilnahmebestätigung.

● Was sind Themen und Grundlagen?
Über 100 von Spezialisten gestaltete Skripten, fachlich fundiert, leicht verständlich, 
zu folgenden Themenbereichen: • Gewerkschaftskunde • Politik und Zeitgeschehen • 
Sozialrecht • Arbeitsrecht • Wirtschaft–Recht–Mitbestimmung • Internationale
Gewerkschaftsbewegung • Wirtschaft • Praktische Gewerkschaftsarbeit •
Humanisierung–Technologie–Umwelt • Soziale Kompetenz
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Zu dieser Skriptenreihe gibt es für Gewerkschaftsmitglieder die Möglich­
keit, einen kostenlosen Fernlehrgang zu absolvieren. Für die Anmeldung 
zum Fernlehrgang gibt es zwei Möglichkeiten:

•  entweder übers Internet unter www.voegb.at/fernlehrgang

•  oder telefonisch unter 01/534 44-444

Fernlehrgang – so funktioniert's
Bei dieser Skriptenreihe befinden sich Fragen am Ende der Skripten, die zur 
Absolvierung des Fernlehrgangs durchzuarbeiten sind. Die Antworten auf 
diese Fragen können entweder per E-Mail oder per Post an den VÖGB (Ver­
band Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung) geschickt werden:

E-Mail:	 bildung@oegb.at

Adresse:	 Fernlehrgang des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
	 Laurenzerberg 2
	 1010 Wien

Die Antworten werden von den AutorInnen korrigiert und an die Absen­
derInnen retourniert, daher bitte unbedingt Namen und Adresse/E-Mail-
Adresse angeben.
Wenn alle Fragen einer Skriptenreihe entsprechend beantwortet wurden, 
wird ein Zertifikat für die Absolvierung des Fernlehrgangs ausgestellt und 
per Post zugeschickt.
Die Fragen zu diesem Skriptum befinden sich auf der nächsten Seite.

Viel Erfolg!
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Fragen zu Arbeitsrecht 1

TeilnehmerInnen des Fernlehrgangs bitten wir, folgende Fragen zu beant­
worten: 

1.	 Welche Funktionen hat der Kollektivvertrag zu erfüllen?

2.	 Wann und durch wen hat der ÖGB die Kollektivvertragsfähigkeit zu­
erkannt erhalten?

3.	 Warum wird ein Kollektivvertrag zu einer Satzung erklärt?

4.	 Welche Typen von Betriebsvereinbarungen sind durch das ArbVG gere­
gelt?


